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Begründung und Formen

Wovon hängt es eigentlich ab, ob Un-
terricht erfolgreich ist, ob Schülerinnen 
und Schüler gut lernen können? Unter 
vielem anderen sicher einmal davon, ob 
die angestrebten Lernziele und –inhalte 
dem Entwicklungsstand der Kinder und 
Jugendlichen entsprechen, ob es «ver-
nünftige» Lernziele sind, deren Erreichen 
sinnvoll und möglich ist. Dann natürlich 
von der didaktischen Virtuosität der Lehr-
person. Nicht zuletzt aber auch von der 
Lernfreude oder wenigstens vom Lernwil-
len der Schülerinnen und Schüler. Lern-
freude entwickelt sich mit zunehmendem 
Lernerfolg. Wer Fortschritte wahrnimmt, 
wer zuversichtlich ans Werk gehen kann – 
kein Problem, das kann ich! – der lernt lie-
ber und leichter. Didaktik heisst, Unterricht 
nach professionellen Massstäben planen. 
Planen für diese Klasse, diese Schüle-
rinnen und Schüler, dieses Kind. Wo im 
Lernprozess an diesem bestimmten Lern-
ziel steht die Klasse, steht das Kind, was 
müssen die nächsten Lernschritte, Lern-
impulse sein? Die Lernbeurteilung gibt 
darauf Antwort. Der Jugendliche hat ge-
arbeitet, gelernt; wo stehe ich jetzt, fragt 
er sich, kann ich es, was fehlt noch? Die 
Lernbeurteilung gibt Antwort. 

Lehren, Lernen, Fördern und Beurteilen 
sind das Fundament für erfolgreichen Un-
terricht. Erfolgreiches Lehren ohne Beur-
teilung der Lernleistungen der Lernenden, 
erfolgreiches Lernen ohne Selbstbeurtei-
lung sind nicht möglich. 

In diesen Feststellungen scheint bereits 
ein ganzes Bündel von Funktionen und 
Formen und Arten von Beurteilungen 
durch. Sie spielen alle zwischen Leh-
renden und Lernenden. Erweitern wir nun 
den Kreis auf Eltern, auf Lehrpersonen 
nachfolgender Schulstufen, auf zukünftige 
Lehrlingsausbildner, so kommen weitere 

Aufgaben auf die Lernbeurteilung zu: Sie 
alle wollen darüber informiert werden, was 
das Kind gelernt hat, was es weiss, wie es 
lernt, wie es noch besser lernen könnte, 
wie man ihm helfen könnte, noch mehr 
und besser zu lernen. 

Im Folgenden sollen diese gebündelten 
Funktionen, Formen und Arten der Lern-
beurteilung einigermassen systematisch 
auseinandergehalten und dargestellt wer-
den. 

Beginnen wir zunächst bei den beiden 
wichtigsten Partnern im Lernprozess, bei 
den Lehrenden und den Lernenden, so 
kann man ganz generell die beiden Be-
urteilungsarten Fremdbeurteilung und 
Selbstbeurteilung unterscheiden. Lehr-
personen beurteilen die Lernenden und 
lehren sie, sich selbst beim Lernen zu 
beobachten, sich selbst und ihre eigenen 
Lernleistungen zu beurteilen. Je besser 
sich Lernende selbst beobachten und be-
urteilen können, desto besser lernen sie. 

Ein Kindergartenkind zeigt der Kindergärtne-
rin erwartungsvoll seine fertige Zeichnung. 
Die Zeichnung, und damit das Kind, werden 
gelobt. «Und dir», fragt die Lehrperson, «ge-
fällt dir die Zeichnung auch? Weshalb? Was 
ist dir denn so gut gelungen dabei?» Der Hin-
weis heisst: Bilde dir selbst ein Urteil über 
deine Arbeit. Schülerselbstbeurteilung ist 
nicht erst auf der Sekundarstufe möglich.

Formative Beurteilung
Die wichtigste Aufgabe der Lernbeurtei-
lung besteht darin, den Lernprozess zu 
prägen, zu formen, ihn so zu begleiten, 
dass er möglichst erfolgreich verläuft.
 
Die formative Beurteilung ist lernzielori-
entiert, individualisierend und aufbauend. 
Sie wird während des Unterrichts laufend 
durchgeführt, das heisst, die Lehrperson 

Überlegungen zur Beurteilung

kann die Schülerinnen und Schüler beim 
Lernen beobachten und ihren Lernstand, 
ihre Art des Lernens feststellen, kann 
sehen, ob und falls ja, woran die Schü-
lerinnen und Schüler scheitern oder kann 
sich mit ihnen an ihrem Lernerfolg freuen.

Die Lehrerin führt die Klasse in die Schreib- 
und Sprechweise der Bruchzahlen ein. Mit 
strukturiertem Material, mit der Kuchenver-
teilung veranschaulicht sie «Bruchteile» und 
legt einfache Übungen an, damit die Kinder 
selbstständig Bruchteile benennen und be-
schreiben lernen. So sieht sie, wer problem-
los Stammbrüche wie ½, ¼, etc. versteht, 
wer bereits Brüche aus komplexen Ganzen 
beschreiben, Ganze in Brüche und unechte 
Brüche in gemischte Zahlen verwandeln 
kann. Und sie nimmt auch jenen Knaben 
wahr, der Brüche nicht versteht, weil ihm ein 
bestimmtes Handlungsmodell der Division im 
Wege steht. Alle diese Kinder stehen an un-
terschiedlichen Orten und müssen individuell 
auf unterschiedlichen Wegen weiter begleitet 
werden. 

Formative Beurteilung erlaubt es der Lehr-
person, auf die individuellen Lernwege der 
Schülerinnen und Schüler einzugehen, 
durch Beobachtungen Schwierigkeiten 
und Stärken zu erkennen, den Unterricht 
den Bedürfnissen entsprechend zu pla-
nen. 

Die formative Beurteilung gibt den Ler-
nenden Hinweise auf den Stand im Lern-
prozess, auf ihre Lern- und Arbeitstech-
niken und auf stützende oder störende 
Lernbedingungen. Die hohe Schule der 
formativen Beurteilung ist die formative 
Selbstbeurteilung. Schülerinnen und 
Schüler werden darin geschult, sich 
selbst, ihre Arbeits- und Lerntechniken zu 
beobachten und zu beurteilen: In welchen 
Situationen lerne ich am besten? Welche 
Störungen muss ich unbedingt vermei-
den? 
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Summative Beurteilung
Nach grösseren Unterrichtsabschnitten, 
in denen mehrere Teilziele verfolgt wor-
den sind, ist es notwendig, festzustellen, 
was die Klasse und was jede Schülerin 
und jeder Schüler erreicht haben. Dabei 
wird sich die Lehrperson auf die Grobziele 
im Lehrplan und die daraus abgeleiteten 
Feinziele stützen. 

Die summative Beurteilung wird einge-
setzt, um das Erreichen wichtiger Etap-
pen- und Stufenlernziele sicherzustellen 
und um verschiedene Adressaten darüber 
zu informieren. 

Summative Lernkontrollen sind lernziel-
orientiert, das heisst, sie versuchen, so 
zuverlässig wie möglich das Erreichen der 
angestrebten Lernziele zu bestimmen, 
wobei für die Lernenden klar sein muss, 
anhand welcher Kriterien beurteilt wird, 
ob ein Ziel erreicht ist oder nicht. Lernziele 
und Kriterien der Erreichung werden des-
halb zu Beginn der Lernsequenz bekannt 
gegeben. 

Die summative Beurteilung zieht Bilanz 
und zeigt der Lehrperson und den Ler-
nenden den Leistungsstand bezüglich 
wichtiger Lernziele und die Fortschritte 
während einer bestimmten Zeit. 

Lernziel aus dem Lehrplan:  
Sekundarstufe. Deutsch. Schreiben: 
Geschäftsbriefe schreiben; Bewerbungs-
schreiben, Lebenslauf.
 
Kriterien: Gestaltung des Schreibens ent-
spricht den Vorgaben; Schrift ist leserlich 
und sorgfältig; das Schreiben ist fehlerfrei; 
es enthält die verlangten Themen; die Auf-
zählung der Beilagen ist korrekt und voll-
ständig.

Summative Lernkontrollen bieten den 
Schülerinnen und Schülern ausgezeich-

nete Gelegenheiten, ihre Wahrnehmung 
der eigenen Kompetenzen mit der Fremd-
wahrnehmung anlässlich eines Tests, ei-
ner Prüfung, zu vergleichen. 

Prognostische Beurteilung
Die prognostische Beurteilung schlägt ei-
nen Weg vor, der aller Voraussicht nach 
eine günstige Fortsetzung des Lernens er-
möglicht. Also der unmittelbar folgenden 
Lernprozesse innerhalb der Klasse oder 
beim Übergang ins nächste Schuljahr – 
Beförderung oder Repetition oder Über-
springen – beim Übertritt von der Pri-
marstufe in die Sekundarstufe oder beim 
Planen der weiteren Schullaufbahn bezie-
hungsweise beim Eintritt in die Berufswelt. 
Die prognostische Beurteilung stützt sich 
auf die formative und auf die summative 
Beurteilung. Und sie fasst nicht nur die 
fachlich-schulischen Leistungen ins Auge, 
sondern berücksichtigt als Gesamtbeur-
teilung auch das Arbeits- und Lernverhal-
ten, das Sozialverhalten sowie den Ent-
wicklungsstand des Kindes oder der oder 
des Jugendlichen. 

Der Sechstklässler hat die wichtigsten Lern-
ziele der Primarstufe erreicht. Eltern und 
Lehrperson überlegen, ob er in die Sekun-
darstufe Abteilung A oder B übertreten soll. 
Da der Knabe aber relativ viel Hilfe von der 
Lehrperson in Anspruch nehmen muss – üb-
rigens auch zu Hause bei den Hausaufgaben 
von den Eltern – eher ängstlich als zupa-
ckend erscheint und bei neuen Themen eher 
langsam mit Lernerfolgen rechnen kann, ent-
schliessen sie sich für die Abteilung B in der 
Hoffnung, dass, sobald sich das Kind auf der 
Sekundarstufe eingelebt haben wird, ein Auf-
stieg aufgrund seiner schulischen Leistungen 
durchaus möglich sein wird.

Nach der 6. Primarklasse findet sich in 
der Zürcher Volksschule eine Selekti-
onsschwelle. Schülerinnen und Schüler 
werden ihren schulischen Leistungen 

entsprechend in eine der zwei oder drei 
Abteilungen der Sekundarstufe eingewie-
sen oder sie erfüllen die Aufnahmebedin-
gungen in das Langgymnasium. Obschon 
das Schul system vielerlei Massnahmen 
kennt, die es «durchlässig» machen, das 
heisst die Möglichkeit eröffnen, später die 
Abteilung oder die Anforderungsstufe in 
einem Fach zu wechseln oder ins Kurzzeit-
gymnasium einzutreten, ist die Einstufung 
am Ende der 6. Klasse doch eine entschei-
dende Weichenstellung und muss mit ent-
sprechend grosser Sorgfalt vorgenom men 
werden. Eltern, Lehrpersonen und Schul-
leitung entscheiden in der Regel konsen-
sual über die Zuteilung. Dabei gilt es zu 
be achten, dass Kinder aus Migrationsfa-
milien oder bildungsfernen Milieus nicht 
be nachteiligt werden. Ihnen fehlt unter 
Um ständen die Unterstützung des Eltern-
hauses sowohl beim Lernen wie auch im 
Rahmen des Zuteilungsverfahrens. Lehr-
personen müssen wissen, dass hier die 
Ge fahr der institutionellen Diskriminierung 
droht: Allzu schnell geht die Tendenz bei 
solchen Kindern Richtung Abteilung B 
oder gar C – der Weg ins Gymnasium wird 
schon gar nicht geprüft. Die Statistiken 
sprechen hier eine deutliche Sprache. Die 
ver antwortungsbewusste Lehrperson wird 
Ge gensteuer geben und sich sehr genau 
überlegen, ob nicht doch die Abteilung A 
möglich wäre! 

Formative Beurteilung findet in der Ge- >

genwart eines Lernprozesses, ihn be-
gleitend und prägend, statt.
Summative Beurteilung zieht rückbli- >

ckend Bilanz über das Erreichte.
Prognostische Beurteilung blickt in die  >

Zukunft.
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Gesamtbeurteilung

Die Gesamtbeurteilung bildet die Basis 
für alle Schullaufbahnentscheide. Die Ge-
samtbeurteilung umfasst

Die Gesamtleistungen in den einzelnen  >

Fächern
Das Arbeits- und Lernverhalten und  >

das Sozialverhalten
Die Begabungen und Neigungen und  >

den Entwicklungsstand eines Kindes
Andere beurteilungsrelevante Faktoren  >

wie gesundheitliche oder familiäre Be-
lastungen oder eine eventuelle Mehr-
sprachigkeit sowie erhaltene Förde-
rung

In der Gesamtbeurteilung werden die 
Beobachtungen und Beurteilungen aller 
Lehrpersonen einer Schülerin oder eines 
Schülers – wo für den anstehenden Ent-
scheid notwendig, auch jene von Fach-
lehrpersonen – zusammengefasst. 

Gesamtbeurteilungen haben vor allem pro-
gnostische Funktion. Sie werden in Prosa 
verfasst. Es handelt sich dabei um wohlfun-
dierte Einschätzungen von Lehrpersonen 
über das Potenzial und die Lernleistungen 
ihrer Schülerinnen und Schüler in allen Fä-
chern und nicht um das arithmetische Mit-
tel aus einigen Prüfungen in den Fächern 
Deutsch und Mathematik. 

Gesamtleistungen
Beurteilt werden hier die fachspezifischen 
Leistungen einer Schülerin oder eines 
Schülers in einem bestimmten Fach. 
Dabei zählen nicht nur die Leistungen in 
summativen Lernkontrollen, sondern eben 
die gesamten Leistungen im Unterricht 
während der Zeugnisperiode. Das Ergeb-
nis der Beurteilung der Gesamtleistungen 
wird im Zeugnis in Form einer Note dar-
gestellt. 

Die Gesamtleistungen werden pro Fach in ei-
ner Note dargestellt. Diese drückt aus, inwie-
weit eine Schülerin oder ein Schüler während 
einer bestimmten Zeit die angestrebten Lern-
ziele erreicht hat. Diese Noten sind summa-
tive, bilanzierende, lernzielorientierte Aussa-
gen, die lediglich die fachlichen Leistungen, 
nicht aber Verhalten wie Fleiss oder Sorgfalt 
oder Pflichterfüllung berücksichtigen. Noten 
sind keine Disziplinierungsmittel. 

Arbeits- und Lernverhalten,  
Sozialverhalten
Nebst den fachspezifischen Leistungen 
eines Kindes (was weiss es, was kann 
es) ist für zukünftigen Lernerfolg, für 
Schullaufbahnentscheide auch wichtig, 
wie ein Kind arbeitet, wie es lernt und wie 
es sich mit anderen Kindern in kleineren 
oder grösseren Lerngruppen verhält: Ar-
beitet es zielstrebig, sorgfältig, zuverläs-
sig? Lernt es Neues, Unbekanntes rasch, 
zeigt es Ausdauer? Wie schätzt es sein 
eigenes Lernen ein? Akzeptiert es die Re-
geln des schulischen Arbeitens und Ler-
nens? Wie begegnet es Mitschülerinnen, 
Mitschülern und Lehrpersonen?

Im Zeugnisformular sind das Arbeits-, das 
Lern- und das Sozialverhalten in acht so-
genannte «überfachliche Kompetenzen» 
gegliedert. Die Ansprüche, welche in diesen 
Kompetenzen an Schülerinnen und Schüler 
gerichtet werden, sollen in der Schulkonfe-
renz abgesprochen und gegenüber den Ler-
nenden und den Eltern, bzw. Erziehungsbe-
rechtigten offen gelegt werden. 

Begabungen, Neigungen,  
Entwicklungsstand
Es liegt auf der Hand, dass für Schullauf-
bahnentscheide Begabungen und Nei-
gungen eines Kindes wichtig und daher 
auch Teil einer Gesamtbeurteilung sind. 
Einen musikalisch begabten, für Zeich-
nen und Malen aber überhaupt keine 
Neigungen an den Tag legenden Jugend-

lichen wird man nicht auf einen Weg zur 
Hochschule für Gestaltung und Kunst 
schicken wollen. Für die Freude am Lernen 
sind Lernerfolge ausserordentlich wichtig. 
Daher müssen Begabungen, Neigungen, 
müssen das Potenzial, die Stärken eines 
Kindes erkannt und gefördert werden. 
Dies ist weitaus Erfolg versprechender als 
ständiges Insistieren auf Defiziten. Womit 
nicht gesagt sei, dass man ungeliebte 
Lerngegenstände einfach links liegen las-
sen könne. Der Biss in saure Äpfel lässt 
sich nicht immer vermeiden!

Nebst den Begabungen und Neigungen 
gilt es auch, den Entwicklungsstand eines 
Kindes zu berücksichtigen. Kinder entwi-
ckeln sich unterschiedlich rasch, und das 
Entwicklungstempo ist nicht konstant; 
so spricht man denn zu Recht von Ent-
wicklungsschüben. Lernen erträgt keine 
Hetze. Forcieren im Sinne übertriebener 
Ansprüche wirkt demotivierend. Lernziele 
sollten, auch wenn es grosser Anstren-
gung bedarf, eben doch erreichbar sein. 
So nehmen denn die Lernziele und die 
Gesamtbeurteilung individuell auf den Ent-
wicklungsstand eines Kindes Rücksicht. 

Mehrsprachigkeit
Kinder, für welche die Unterrichtssprache 
eine Zweitsprache ist, die sie erst nach 
und nach gut und dann immer besser ver-
stehen und beherrschen, haben es auch 
in wenig sprachbezogenen Fächern wie 
Mathematik oder Naturwissenschaften 
schwer, das Unterrichtsgeschehen zu 
verstehen, die geforderten Lernziele zu 
erreichen. Die Gesamtbeurteilung berück-
sichtigt bei Laufbahnentscheiden die se 
Situation, indem sie das Augenmerk nicht 
nur auf die fachlichen Leistungen, son-
dern auch auf das Potenzial eines Kin-
des legt. Bezüglich dieses «Potenzials»: 
Mehrsprachigkeit ist durchaus auch eine 
Begabung! 



6 Beurteilung und Schullaufbahnentscheide | Über das Fördern, Notengeben und Zuteilen

Besondere pädagogische  
Bedürfnisse
Ein besonderes pädagogisches Bedürf-
nis besteht, wenn eine Schülerin oder ein 
Schüler schulischer Förderung bedarf, 
welche in der Regelklasse allein nicht er-
bracht werden kann. 

Besondere pädagogische Bedürfnisse 
entstehen insbesondere aufgrund von 
ausgeprägter Begabung, Leistungs-
schwäche, des Erlernens von Deutsch als 
Zweitsprache, auffälliger Verhaltenswei-
sen oder Behinderungen. 

Sonderpädagogische Massnahmen un-
terstützen einerseits das Kind in seinem 
Lernen und seiner Entwicklung und ande-
rerseits die Lehrpersonen in der Gestal-
tung eines Unterrichts, der den besonde-
ren Bedürfnissen entspricht. Wie bereits 
zuvor ausgeführt, sollen Lernziele – auch 
wenn es grosser Anstrengung bedarf – er-
reichbar sein. Das heisst, dass die Lern-
ziele und die Gesamtbeurteilung individuell 
auf den Entwicklungsstand eines Kindes 
Rücksicht nehmen. Dies kann bedeuten, 
dass einzelne Kinder in einzelnen Fächern 
die Lernziele des Lehrplans nicht errei-

chen können. In klar angewiesenen Fällen 
können im Einverständnis mit den Eltern 
und in Zusammenarbeit mit den Förder-
lehrpersonen und allfälligen weiteren Be-
teiligten im Rahmen eines schulischen 
Standortgesprächs individuelle Lernziele 
vereinbart werden. Es handelt sich nicht 
um eine generelle Lernzielbefreiung, son-
dern um eine Anpassung der Etappen- 
und Stufenlernziele an die Möglichkeiten 
des Kindes unter Berücksichtigung seiner 
Stärken und Schwierigkeiten. Bei ausge-
prägter Begabung können auch über die 
Anforderungen des Lehrplans hinausge-
hende Lernziele formuliert werden, um die 
Lernfreude und die Lernbereitschaft zu er-
halten und zu fördern.

Die Zielerreichung wird wie bei allen Schü-
lerinnen und Schülern überprüft. Sie zeigt 
der Lehrperson und den Lernenden den 
Leistungsstand bezüglich der formulierten 
Lernziele und die Fortschritte während ei-
ner bestimmten Zeit auf. Die an der spezi-
ellen Förderung beteiligten Fachpersonen 
sind angemessen in die Beurteilung ein-
zubeziehen.

Die prognostische Beurteilung schlägt 
einen Weg vor, der eine günstige Fortset-
zung des Lernens ermöglicht. Lernen ist 
für Kinder mit besonderen pädagogischen 
Bedürfnissen in den verschiedensten Kon-
texten möglich, sofern die Bereitschaft 
und die Möglichkeit bestehen, dem hö-
heren Individualisierungsbedarf nach-
zukommen. Der geeignete Kontext darf 
nicht ausschliesslich von den fachlichen 
Leistungen bestimmt werden.

Die Tatsache, dass bei Schullaufbahnent-
scheiden die Gesamtbeurteilung massgeb-
lich ist, macht deutlich, dass es sich bei der 
Lernbeurteilung nicht um Messungen, um 
im naturwissenschaftlichen Sinn objektive 
Aussagen handelt, sondern um sorgfältige, 
auf sehr vielen professionell getätigten Be-
obachtungen und Lerntests beruhenden 
Einschätzungen von – möglichst mehreren 
– Lehrpersonen. Auch dass gemäss Volks-
schulgesetz «die persönliche Entwicklung 
der Schülerinnen und Schüler» mit berück-
sichtigt werden muss, weist darauf hin, dass 
auch die Lernziele dem Wissens- und Ent-
wicklungsstand der Schülerinnen und Schü-
ler anzupassen sind. 
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Allgemeine Erläuterungen 

(§ 32 Volksschulgesetz;  

§§ 33 – 40 Volksschulverordnung)

Schullaufbahnentscheide (Einschulung, 
(provisorische) Promotion, Repetition, 
Überspringen einer Klasse, Übertritt in die 
nächste Stufe, Umstufungen innerhalb der 
Sekundarstufe) sind für die betroffenen 
Kinder und Jugendlichen und ihr familiäres 
Umfeld einschneidende Massnahmen. 
Die  se müssen von der Lehrperson mit den 
Eltern und der betroffenen Schülerin / dem 
betroffenen Schüler gemeinsam erwogen 
und gestützt auf eine Gesamtbeurteilung 
getroffen werden. Die Lehrperson versucht, 
das Kind in seinem ganzen schulischen 
Umfeld zu sehen und berücksichtigt seine 
Kompetenzen auf verschiedenen Ebenen. 
Im Falle eines Schullaufbahnentscheids 
haben die Lehrpersonen den Sinn der vor-
gesehenen Massnahme zu erläutern. Da-
mit soll sichergestellt werden, dass aus ser-
or dentliche Schullaufbahnentscheide 
wirk  lich nur dann getroffen werden, wenn 
sie sich für die Schülerin/den Schüler mit 
ei  ner hohen Wahrscheinlichkeit positiv aus-
wirken werden (Repetition: positive Ent-
wicklung voraussehbar; Überspringen: 
ent   sprechende Förderung möglich). 

Vor Entscheiden auf Nichtpromotion oder 
Ab stufung ist von der Lehrperson zu 
prü fen, ob allfällige Schwierigkeiten des 
Schülers nicht auch durch besondere 
Mass nahmen im Rahmen des Klassen-
verbandes behoben werden können.

Grundlage für die Schullaufbahnentschei-
de ist eine Gesamtbeurteilung. Grund la-
ge für die Gesamtbeurteilung bilden die 
Schulleistungen. Neben den kognitiven 
Fäh ig keiten berücksichtigt sie das Arbeits- 
und Lernverhalten und das Sozialverhal-
ten sowie die persönliche Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler. 

Schullaufbahnentscheide erfolgen in 
einem Konsensverfahren zwischen Schü-
lerin/Schüler und Eltern, Klassenlehrper-
son und Schulleitung. Sind sich die 
Be tei ligten einig, ist kein formeller Schul-
pflegeentscheid notwendig. Ergibt sich 
kein Konsens, haben sich Eltern, Klassen-
lehrperson und Schulleitung nicht einigen 
können, hat die Schulpflege zu entschei-
den. Die Schulpflege hört die Beteiligten 
an, zieht eventuell zusätzliche Fachper-
sonen bei und nimmt weitere Abklärungen 
vor oder ordnet solche an. Spezielle Prü-
fungen sind nicht zulässig. 

Schullaufbahnentscheide ergehen in der 
Regel mit Wirkung auf den Schuljahres-
anfang. Entscheide sind bis Ende April zu 
treffen. Kommt keine Einigung zustande, 
hat die Schulpflege zu entscheiden.

Die Promotion sowie der Übertritt vom 
Kindergarten in die Primarstufe erfolgen in 
der Regel stillschweigend. Auf der Primar-
stufe besuchen Schülerinnen und Schüler, 
welche dem Unterricht zu folgen vermö-
gen, im folgenden Schuljahr grundsätzlich 
die nächste Klasse.

Erscheint die Promotion Ende des Schul-
jahres gefährdet, müssen die Eltern spä-
testens am Ende des ersten Semesters 
benachrichtigt werden. Auf der Primar-
stufe kann eine provisorische Promotion, 
verbunden mit einer Bewährungszeit, 
angeordnet werden. Es ist auch möglich, 
Klassen zu überspringen.

Schullaufbahnentscheide 
im Einzelnen

Per 1. Januar 2008 wird im Rahmen der 
Umsetzung des neuen Volksschulge-
setzes der Kindergarten kantonalisiert. 
Ab Schuljahr 2008/09 wird der Besuch 
des Kindergartens für alle Kinder obliga-

torisch. Auf diesen Zeitpunkt verlängert 
sich die Schulpflicht um zwei Jahre. Im 
Normalfall treten dann Kinder in die Volks-
schule ein, die mindestens vier Jahre und 
3 ½ Monate alt sind.
 
Eintritt in die Volksschule und 
Übertritt in die Primarstufe
(§§ 4 und 5 Volksschulgesetz, §§ 3, 4  

und 34 Abs. 3 Volksschulverordnung) 

Als Teil der Volksschule untersteht die Kin-
der gartenstufe – soweit nicht speziell an-
ders geregelt – den allgemeinen Bestim-
mungen des Volksschulgesetzes und den 
entsprechenden Verordnungen. Mit § 5 
Volksschulgesetz in Verbindung mit § 3 
Volksschulverordnung anerkennt der Ge-
setzgeber, dass bei Kindern im Einschu-
lungsalter eine grosse Entwicklungsband-
breite besteht. Demnach ist der Jahrgang 
als einziges massgebendes Kriterium für 
die Schulbereitschaft nicht gerechtfertigt. 
Im Normalfall treten Kinder in den Kinder-
garten ein, die mindestens vier Jahre und 
3 ½ Monate alt sind. Diese Bestimmung 
entspricht weitgehend der Regelung an-
derer Kantone.

Falls der Entwicklungsstand eines Kin-
des dies angezeigt erscheinen lässt, kann 
ein Kind, das bis zum 31. Juli das vierte 
Altersjahr vollendet hat, auf Beginn des 
nächsten Schuljahres vorzeitig in den Kin-
dergarten aufgenommen werden. Dies 
benötigt einen Beschluss der Schulpflege. 
Die Schulpflege wird die Beteiligten anhö-
ren. Sie kann zur Entscheidungsfindung 
Fachpersonen beiziehen und/oder weitere 
Abklärungen vornehmen bzw. anordnen. 
Umgekehrt besteht die Möglichkeit der 
Rückstellung um ein Jahr, wenn den im 
Kindergarten zu erwartenden Schwierig-
keiten nicht mit sonderpädagogischen 
Massnahmen begegnet werden kann. 

Schullaufbahnentscheide
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Auch die Rückstellung benötigt einen 
rechts gültigen Beschluss der Schul-
pflege. 

Der Kindergarten dauert in der Regel zwei 
Jahre. Für einige wenige Kinder, deren 
intellektuelle und persönliche Entwick-
lung dies erlaubt oder erfordert, kann der 
Übertritt in die Primarstufe ausnahmswei-
se bereits nach einem oder erst nach drei 
Jahren erfolgen.

In der Praxis erweisen sich Rückstel-
lungen oftmals als problematisch. Das 
Ziel, Schulanfängerinnen und Schulan-
fänger vor einem allfälligen Schulversagen 
zu bewahren, kann oft nicht einfach nur 
durch «Warten» erreicht werden. 

Wiederholen einer Klasse, pro-
visorische Beförderung auf der 
Primarstufe
(§ 32 Volksschulgesetz,  

§ 36, 37 Volksschulverordnung)

Vermag eine Schülerin bzw. ein Schüler 
dem Unterricht nicht zu folgen, kann er 
oder sie eine Klasse wiederholen, wenn 
die Wiederholung eine anhaltende Besse-
rung der Situation erwarten lässt. Damit 
ist festgelegt, dass die Voraussetzung für 
das Wiederholen einer Klasse oder eine 
provisorische Beförderung auf Primarstufe 
die eindeutige Überforderung einer Schü-
lerin bzw. eines Schülers in seiner Klasse 
ist. Die «Kann-Formulierung» ermöglicht 
es jedoch auch, Kinder und Jugendliche, 
die nicht in allen Fächern erfolgreich an 
den Zielen des Lehrplans arbeiten, zu 

pro mo vieren. Beispielsweise dann, wenn 
die gute Integration in einer vertrauten Ge-
meinschaft die Wiederholung einer Klasse 
nicht als sinnvoll erscheinen lässt. Nach 
dem Willen des Gesetzgebers ist dem-
nach das Wiederholen einer Klasse nur in 
Ausnahmefällen möglich. Studien zeigen, 
dass in vielen Fällen die Repetition den 
Zweck des «Aufholens» nicht erfüllt. 

Überspringen einer Klasse
(§ 32 Volksschulgesetz,  

§ 38 Volksschulverordnung)

Jedes Kind hat Anrecht auf einen, seinen 
Leistungsmöglichkeiten und Begabungen 
entsprechenden Unterricht. Für Kinder mit 
besonderen Begabungen kann nebst der 
Individualisierung im Unterricht oder dem 
Unterrichtsbesuch einzelner Fächer in 

Zeitablauf «Eintritt in die Volksschule und Übertritt in die Primarstufe»

Schritt Zeit im Jahresablauf Tätigkeiten

1 Januar – Februar Elterninformation Einschulung   >

(Kindergarten und Schule)
Kindergärtnerinnen /Kindergärtner /   >

Lehr personen / Schulleitung / Schulpflege

2 März – April Vorzeitige Einschulungen und   >

Rückstellungen
Anhörung der Gesuchstellerinnen   >

und Gesuchsteller
Eltern / Kindergärtnerinnen /Kinder- >

gärtner / Lehrpersonen / Schulleitung

3 Bis Ende April bei Uneinigkeit >

Anhörung der Gesuchstellerinnen /Gesuch- >

steller; evtl. Beizug von Fachpersonen 
und / oder weitere Abklärungen und Über-
weisung an die Schulpflege

4 Juni Entscheid der Schulpflege >

5 Woche 22 – 24 Willkommensveranstaltung für Eltern mit  >

Kindern im Kindergarten und / oder im 
ersten Schuljahr

einer höheren Klasse allenfalls auch das 
Überspringen einer Klasse in Frage kom-
men. Es ist dabei auf den Einzelfall abzu-
stellen. Auf Grund der Leistung und des 
Entwicklungsstandes muss erwartet wer-
den, dass die Schülerin oder der Schü-
ler dem entsprechenden Unterricht wird 
folgen können. Bei der Entscheidfindung 
darf nicht nur auf die aktuellen Leistungen 
abgestellt werden. Massgebend für die-
sen Entscheid sind im gleichen Masse der 
Entwicklungsstand wie soziale Aspekte 
der Schülerin bzw. des Schülers. 

Das Überspringen einer Klasse ist sowohl 
auf der Primarstufe als auch auf der Se-
kundarstufe möglich. 
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Wechsel innerhalb der  
Sekundarstufe (Umstufungen)
(§ 32 Volksschulgesetz,  

§ 40 Volksschulverordnung)

Auf der Sekundarstufe kann die Abteilung 
oder die Anforderungsstufe – ohne zeit-
lichen Verlust – während des Jahres ge-
wechselt werden. Ein Wechsel ist dann 
an  ge zeigt, wenn angenommen werden 
kann, ein Jugendlicher werde in einer an-
deren Abteilung oder Anforderungsstufe 
bes ser gefördert. Voraussetzung dazu 
ist ein Antrag einer Lehrperson oder ein 
Ge such der Eltern. Die Bildungsdirektion 
stellt hierfür geeignete Formulare zur Ver-
fügung. Diese können ab der Website des 
Volksschulamts heruntergeladen werden.

Das Vorgehen im Detail:
Die Klassenlehrperson nimmt für den Ju-
gendlichen eine Gesamtbeurteilung vor 

und führt mit den Eltern ein Gespräch – in 
der Regel in Anwesenheit des Kindes. 

Wenn die Leistungen einer Schülerin/
eines Schülers sehr gut sind oder nicht 
genügen, nimmt die Klassenlehrperson 
frühzeitig mit den Eltern Kontakt auf und 
macht auf die Möglichkeit eines Wechsels 
einer Abteilung und/oder einer Anforde-
rungsstufe aufmerksam. Eine Umstufung 
hat keinen zeitlichen Verlust zur Folge. 

Der Beschluss erfolgt durch Eltern, die 
Lehrperson, welche die bisherige Abtei-
lung oder Anforderungsstufe unterrichtet, 
und Schulleitung gemeinsam. Ein Wech-
sel der Anforderungsstufe kann auf dem 
Korrespondenzweg erfolgen. Falls keine 
Einigung zustande kommt, entscheidet 
die Schulpflege aufgrund der Akten und 
allfälliger weiterer Abklärungen. Prüfungen 
sind keine erlaubt.

In der 1. Sekundarklasse kann ein Wech-
sel in eine andere Abteilung oder eine  
andere Anforderungsstufe Ende Novem-
ber, Mitte April und Anfang Schuljahr an 
drei Terminen erfolgen, in den übrigen 
Klassen an zwei Terminen (auf Ende Ja  -
nuar und auf Anfang Schuljahr). 

Siehe Tabelle Seite 10

Zeitablauf «Wiederholen einer Klasse, provisorische Beförderung auf der Primarstufe und Überspringen einer Klasse»

Schritt Zeit im Jahresablauf Tätigkeiten

1 bis 30. April Anträge der Klassenlehrpersonen (Repetitionen, Überspringen einer Klasse) >

bei Uneinigkeit >

Anhörung der Gesuchstellerinnen / Gesuchsteller; evtl. Beizug von Fachpersonen  >

und / oder weitere Abklärungen und Überweisung an die Schulpflege

2 Juni – Juli evtl. Promotionssitzung  >

Schulpflege entscheidet nur bei Meinungsverschiedenheiten >

3 Woche 34 Schuljahresbeginn >

Schullaufbahnentscheide werden wirksam >

4 November Promotionssitzung – Im Falle einer provisorischen Promotion wird nun   >

definitiv entschieden (Beförderung oder Repetition)
Durch Eltern, Klassenlehrperson, Schulleitung >

Schulpflege entscheidet nur bei Meinungsverschiedenheiten >
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Übertritte aus der Primarstufe

Übertritt Primarstufe –  
Sekundarstufe
(§ 32 Volksschulgesetz und  

§ 39 Volksschulverordnung)

Allgemeine Überlegungen

Organisation der Sekundarstufe (§ 7 
Volksschulgesetz, § 6 Volksschulver
ordnung):

Je nach Entscheid der kommunalen 
Schul pflege zwei oder drei Abteilun
gen, in der Regel bis maximal drei An
for de rungsstufen in höchstens drei 
Fä chern. 

Die rechtlichen Bestimmungen gehen da-
von aus, dass Eltern, Schule und Behörde 
zusammenarbeiten. Entsprechend erfolgt 
der Übertritt von der Primarstufe in die 
Sekundarstufe gesprächsorientiert. Die 
Zuteilung zu einer der Abteilungen der Se-
kundarstufe (Abteilung A, B oder C) erfolgt 
aufgrund der Gesamtbeurteilung, jene in 
die Anforderungsstufen (Anforderungs-

Zeitablauf «Wechsel innerhalb der Sekundarstufe (Umstufungen)»

Schritt Zeit im Jahresablauf Tätigkeiten

1 bis 30. November,  
Mitte April, bzw. Anfang 
Schuljahr

1. Sekundarklassen >

Antrag / Gesuch auf Wechsel  >

Entscheid auf dem Korrespondenzweg >

2 bei Uneinigkeit: Anhörung der Gesuchstellerinnen /Gesuchsteller durch die   >

Schulpflege, Promotions sitzung

1 Auf Ende Januar, bzw. 
Anfang Schuljahr

2. und 3. Sekundarklassen  >

Antrag / Gesuch auf Wechsel   >

Entscheid auf dem Korrespondenzweg >

2 bei Uneinigkeit: Anhörung der Gesuchstellerinnen /Gesuchsteller durch die   >

Schulpflege, Promotionssitzung 

stufe I, II oder III) auf Grund der Gesamt-
leistungen im entsprechenden Fach. 

Übertrittsverfahren  
Zeitplan der 6. Klasse

(Die Bildungsdirektion stellt für das Über-
trittsverfahren geeignete Formulare zur Ver-
 fügung. Diese können von der Web site des 
Volksschulamts heruntergeladen werden).

Erster Schritt
Zu Beginn der sechsten Klasse werden El-
tern und Erziehungsberechtigte anlässlich 
einer Informationsveranstaltung über die 
Organisation der Sekundarstufe und das 
Übertrittsverfahren in die Sekundarstufe 
und die Gymnasien orientiert. Es bewährt 
sich, wenn Lehrpersonen der Anschluss-
schulen an den Veranstaltungen direkt 
informieren.

Die Lehrpersonen sind verpflichtet, ihre 
Schülerinnen und Schüler sowie deren 
Eltern rechtzeitig und umfassend über die 
verschiedenen Wege der Mittelschulbil-
dung aufzuklären. Dabei soll auch auf die 
Möglichkeiten von Studienbeiträgen (Sti-

pendien) aufmerksam gemacht werden. 
Die Rektorate der Mittelschulen sind zu 
Auskünften ebenfalls gerne bereit. Zudem 
finden an den Mittelschulen Orientierungs-
veranstaltungen für Eltern und künftige 
Schülerinnen und Schüler statt, die sich 
auch zur weiteren Information der Primar- 
und Sekundarlehrpersonen eignen.

Zweiter Schritt
Die Klassenlehrperson sucht mit den El-
tern das Gespräch betreffend die Zutei-
lung ihres Kindes auf der Sekundarstufe 
bzw. der Chance eines allfälligen Über-
tritts in das Gymnasium. Vor allem mit 
Eltern von Kindern, bei denen die zukünf-
tige Schullaufbahn bzw. die Zuteilung zu 
den Abteilungen der Sekundarstufe noch 
unsicher ist, wird ein intensiver Kontakt 
gepflegt.

Dritter Schritt
Die Klassenlehrperson der 6. Klasse gibt 
aufgrund einer Gesamtbeurteilung bis 
Mitte März den Eltern eine Einstufungs-/
Übertrittsempfehlung ab (Formular «Zutei-
lungsempfehlung»). In der Folge führt die 
Lehrperson mit den Eltern ein Gespräch, 
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bei dem das betroffene Kind in der Regel 
anwesend ist. Bei Einigkeit erfolgt die Zu-
teilung auf dem Korrespondenzweg (For-
mular «Zuteilungsentscheid 1»).

Vierter Schritt
Sind sich Eltern und Lehrperson bei der 
beabsichtigten Zuteilung nicht einig, fin-
det ein weiteres Gespräch statt, an dem 
die Schulleitung der Primarstufe und eine 
Lehrperson der Sekundarstufe teilnehmen 

(Formular «Zuteilungsentscheid 2»). Bei 
besonders heiklen Gesprächsituationen 
empfiehlt es sich, allenfalls weitere Fach-
personen beizuziehen (u. a. Heilpädago-
gische Fachpersonen, Schulpsychologin/
Schulpsychologe). Wird bezüglich der 
Zuteilung Einigung erzielt, erfolgt die Zu-
teilung auf dem Korrespondenzweg. Bei 
Meinungsverschiedenheiten werden die 
Akten an die für die Sekundarstufe zu-
ständige Schulpflege überwiesen. 

Fünfter Schritt
Aufgrund der Akten entscheidet die für 
die Sekundarstufe zuständige Schulpflege 
anlässlich einer Promotionssitzung über 
die Einteilung der noch nicht definitiv einer 
Abteilung bzw. Anforderungsstufe der Se-
kundarstufe zugeteilten Schülerinnen und 
Schüler. Spezielle Prüfungen im Rahmen 
von Übertrittsentscheiden sind nicht zu-
lässig.

Zeitablauf «Übertritte aus der Primarstufe»

Schritt Zeit im Jahresablauf Tätigkeiten

1 Im ersten Quartal Information der Eltern über die Organisation der Sekundarstufe und der einzelnen  >

Schultypen. Hinweis auf Informationsabende der Gymnasien

2 Bis Ende Januar Standortgespräch der Klassenlehrperson mit Eltern und Erziehungsberechtigten  >

betreffend die zukünftige Schullaufbahn ihres Kindes 

3 Bis Mitte März Elterngespräch  >

Zustellung der Übertritts-/Zuteilungsempfehlung der Klassenlehrperson  >

Gespräch mit den Eltern/Erziehungsberechtigten in Anwesenheit des   >

betroffenen Kindes
Bei Einigkeit Einteilung/Zuteilung in die Sekundarstufe auf dem   >

Korrespondenzweg

4 März / April Zweites Elterngespräch  >

Bei Meinungsverschiedenheiten bzw. Uneinigkeit zweites Elterngespräch   >

mit der Klassenlehrperson, einem Mitglied der Schulleitung und einer Lehrperson 
der Sekundarstufe
Bei Einigkeit Einteilung/Zuteilung in die Sekundarstufe auf dem   >

Korrespondenzweg 
Bei Meinungsverschiedenheiten bzw. Uneinigkeit Weiterleitung der Akten   >

an die Schulpflege 

5 Mai / Juni Promotionssitzung – Definitive Zuteilungen >
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Übertritt Primarstufe – Gymnasium

Schülerinnen und Schüler mit sehr guten 
Leistungen können nach der 6. Klasse eine 
Mittelschule (Gymnasium) besuchen. Die 
Anmeldungen an eine Mittelschule haben 
bis 15. März durch die Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigten zu erfolgen. Es muss 
eine Aufnahmeprüfung abgelegt werden. 
Die Anmeldung zur Aufnahmeprüfung für 
die erste Klasse des Langgymnasiums 
(Unterstufe) setzt grundsätzlich den Be-
such von sechs Jahren Primarstufe oder 
eine gleichwertige Ausbildung voraus. Es 
werden vereinheitlichte Aufnahmeprü-
fungen durchgeführt. Die Erfahrungsnoten 
der Primarstufe werden berücksichtigt. 
Als Erfahrungsnote gilt bei Schülern der 
6. Klasse der Primarschule das Mittel aus 
den Noten in Deutsch und Mathematik.

An der Aufnahmeprüfung werden dieje-
nigen Kenntnisse und Fähigkeiten ver-
langt, die leistungsfähige Schülerinnen 
und Schüler durch den Besuch von sechs 
Klassen der zürcherischen Primarstufe bis 
zum Prüfungstermin erwerben können. 
Für die Mittelschulen sind die vom Erzie-
hungsrat bzw. Bildungsrat erlassenen An-
schlussprogramme verbindlich:

Primarschule – Mittelschulen:   >

Ausgabe November 1994
Sekundarschule – Mittelschulen:   >

Ausgabe Juli 2004

Übertritt Sekundarstufe –  
Gymnasien 
Die Anmeldung zu den Aufnahmeprü-
fungen an die Mittelschulen ist am Ende 
der zweiten und dritten Klasse der zürche-
rischen Sekundarstufe für Schülerinnen 
und Schüler der Abteilung A möglich. 

Für den Aufnahmeentscheid an die Mit-
telschulen werden die Erfahrungsnoten 
mitberücksichtigt. 

Als Erfahrungsnote gilt das Mittel aus den 
Noten Deutsch, Französisch und Mathe-
matik. Zur Ermittlung der Note im Fach 
Mathematik zählt die Note für Arithmetik/
Algebra doppelt, die Note für Geometrie 
einfach. Entsprechend ist der Besuch des 
Wahlfachs Geometrie in den 3. Sekundar-
klassen für Mittelschulkandidatinnen und 
-kandidaten obligatorisch. 

Die Prüfungen an die Kurzgymnasien und 
die Handelsmittelschulen im Anschluss 
an die zweite Sekundarklasse werden ab 
Mai 2008 vereinheitlicht durchgeführt. Die 
Prüfungen im Anschluss an die dritte Se-
kundarklasse sind schon vereinheitlicht.

Übertritt Sekundarstufe –  
berufliche Grundbildung
Der Übergang von der Schule in die Ar-
beitswelt ist für die Jugendlichen eine 
grosse Herausforderung. In Zusammen-
arbeit zwischen Lehrpersonen, Eltern, Er-
ziehungsberechtigten und Berufsberatung 
sollen die jungen Menschen ihre eigenen 
Berufswünsche und Fähigkeiten erkennen 
lernen und eine entsprechende Lehrstelle 
finden. Im Rahmen des kantonalen Pilot-
projekts «Neugestaltung des 9. Schul-
jahres» werden die vorhandenen Chancen 
und Potenziale in den letzten beiden Schul-
jahren gezielt gefördert. Auf der Grundla-
ge einer Standortbestimmung mit Hilfe 
des Testinstruments Stellwerk 8 kann der 
individuelle Lernstand im Frühling des 8. 
Schuljahres vergleichbar festgestellt wer-
den. Der Einsatz des Testinstruments und 
das anschliessende Standortgespräch 
sind Ausgangspunkte für die Unterrichts-
entwicklung und gezielte Lernförderung 
im Hinblick auf die Vorbereitung auf den 
Übergang. Dazu gehört die Förderung der 
überfachlichen Kompetenzen in Form von 
Projektunterricht und Abschlussarbeit, die 
im Schlusszeugnis benotet wird.



13

Sekundarstufe II

Vorbereitung auf die berufliche 
Grundbildung (Berufsvorberei- 
tungsjahr)

Jugendliche, die nach der obligatorischen 
Schulzeit den Einstieg in die berufliche 
Grundbildung nicht direkt schaffen, kön-
nen in ein Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 
aufgenommen werden, wenn sie die Zu-
lassungsvoraussetzungen erfüllen und 
das Zulassungsverfahren erfolgreich 
durchlaufen haben. 

Das BVJ richtet seinen Fokus darauf, die 
Jugendlichen mit einer gezielten indivi-
duellen Unterstützung, Förderung und 
Begleitung erfolgreich durch den Berufs-
wahlprozess zu führen, in praktischer, 
sozialer sowie persönlicher Hinsicht auf 
das Berufsleben vorzubereiten. Dies wird 
erreicht durch die Förderung der Sach-, 
Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz. 
Ziel ist, dass die Jugendlichen im Verlauf 
des BVJ einen Ausbildungsplatz finden 
bzw. die berufliche Handlungsfähigkeit er-
langen und den Einstieg in eine berufliche 
Grundbildung schaffen.

Im BVJ werden die Leistungen der Ju-
gendlichen semesterweise beurteilt und 
in einem für alle Berufsvorbereitungsjahre 
einheitlichen Zeugnis festgehalten. Das 
BVJ wird mit einer Beurteilung abge-
schlossen, die aus den Erfahrungsnoten, 
einer Note für die Begleitete Vertiefungsar-
beit und einem Kompetenzprofil besteht. 
Für Praxiseinsätze während des Berufs-
vorbereitungsjahres erhalten die Jugend-
lichen ein Arbeitszeugnis.

Berufliche Grundbildung

Jugendliche, die nach der obligatorischen 
Schulzeit eine berufliche Grundbildung 
absolvieren wollen, bewerben sich bei 

entsprechenden Lehrbetrieben. Diese 
wählen mit Hilfe von verschiedenen In-
strumenten (Schulnoten, Schnupperlehre, 
Gespräch, Test) die geeigneten Jugend-
lichen aus (prognostische Beurteilung). 
Diese Jugendlichen treten danach als Ler-
nende eine zwei- bis vierjährige berufliche 
Grundbildung an. In dieser Zeit werden 
den Lernenden die fachlichen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten sowie die theoretischen 
Kenntnisse vermittelt, die sie benötigen, 
um im angestrebten Beruf kompetent 
handeln zu können. 

Während der praktischen Ausbildung im 
Betrieb werden die Leistungen der Ler-
nenden laufend beurteilt. Dies geschieht, 
indem Lernende und Berufsbildner/innen 
miteinander arbeiten und sprechen, Miss-
verständnisse klären, Probleme erkennen 
und Lösungen suchen (formative Beur-
teilung). Am Ende einer Lernphase oder 
Lernperiode kann die Beurteilung in Form 
einer Besprechung, eines Rapports, eines 
Tests oder eines Qualifikationsgesprächs 
erfolgen (summative Beurteilung). Minde-
stens einmal pro Semester wird der Bil-
dungsstand der Lernenden von der Be-
rufsbildnerin oder vom Berufsbildner im 
Bildungsbericht festgehalten und mit der 
lernenden Person besprochen.

In der Berufsfachschule, wo Allgemein-
bildung und Berufskunde vermittelt wird, 
werden die Leistungen summativ geprüft 
und im Semesterzeugnis festgehalten.

Abgeschlossen wird die berufliche Grund-
bildung mit einem Qualifikationsverfahren. 
Wie dieses konkret aussieht, wird in der 
berufsspezifischen Bildungsverordnung 
und im Bildungsplan festgehalten. Das 
bedeutendste Qualifikationsverfahren ist 
die Abschlussprüfung am Ende der be-
ruflichen Grundbildung. Die Lernenden 
weisen dabei nach, dass sie die erfor-
derlichen Leistungsziele erreicht haben. 

Die Qualifikationsverfahren bewerten und 
gewichten die mündlichen, schriftlichen 
und praktischen Teile ausgewogen und 
berücksichtigen die Erfahrungsnoten aus 
Schule und Praxis. 

In der zweijährigen Grundbildung werden 
die individuellen Voraussetzungen und Be-
dürfnisse der Lernenden besonders be-
rücksichtigt. Im Vergleich zu den drei- und 
vierjährigen Grundbildungen werden hier 
spezifische und einfachere Qualifikationen 
vermittelt. Bei Lernschwierigkeiten können 
die Lernenden durch eine fachkundige in-
dividuelle Begleitung unterstützt werden.

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten 
die Lernenden ein eidgenössisches Be-
rufsattest (EBA, 2-jährige Grundbildung) 
oder ein eidgenössisches Fähigkeitszeug-
nis (EFZ, 3- und 4-jährige Grundbildung).

Lernende, die das Qualifikationsverfahren 
nicht bestanden haben, können dieses 
zweimal wiederholen.

Prüfungserleichterungen (z. B. bei Lese- 
oder Rechenschwäche) können auf An-
trag der Lehrvertragsparteien an die zu-
ständige Behörde gewährt werden.

Mit dem EBA und EFZ verfügen die jungen 
Berufsleute über eine anerkannte Qualifi-
kation, die sie in die berufliche Selbststän-
digkeit führt.

Berufsmaturität

Schülerinnen und Schüler mit guten Leist-
ungen auf der Sekundarstufe können mit 
Beginn einer Berufslehre in Absprache 
mit dem Lehrbetrieb die Berufsmaturi-
tätsschule besuchen. Die Berufsmaturität 
vereinigt Theorie und Praxis. Sie besteht 
aus der abgeschlossenen Berufslehre 
und einer erweiterten Allgemeinbildung, 
die an der Berufsmaturitätsschule (BMS) 
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vermittelt wird. Der schulische Teil der Be-
rufsmatura umfasst den berufskundlichen 
Pflichtunterricht und den erweiterten 
allgemeinbildenden BMS-Unterricht in 
sprachlich-historischen, mathematisch-
naturwissenschaftlichen, natur- und so-
zialwissenschaftlichen oder künstlerisch-
gestalterischen Fächern. Der gesamte 
lehrbegleitende Unterricht dauert durch-
schnittlich zwei Tage pro Woche.

Die Kenntnisse für die Berufsmatura wer-
den während einer 3- oder 4-jährigen Be-
rufslehre (das heisst lehrbegleitend) an ei-
ner BMS erworben. Wer die Berufsmatura 
anstrebt, muss bereit sein, mehr zu leisten.

Es bestehen sechs Berufsmatura-Rich-
tungen:

Gestalterische Berufsmatura >

Gesundheitlich und soziale Berufs- >

matura
Gewerbliche Berufsmatura >

Kaufmännische Berufsmatura >

Naturwissenschaftliche Berufsmatura >

Technische Berufsmatura >

Die Wahl der BMS-Fachrichtung soll sich 
nach der beruflichen Grundausbildung 
und der beabsichtigten späteren Weiter-
bildung richten.

Für die BMS muss eine schriftliche Auf-
nahmeprüfung in den Fächern Deutsch, 
Mathematik, Französisch und Englisch so-
wie Gestalten an der Gestalterischen BMS 
absolviert werden. Die Aufnahmeprüfung 
stützt sich auf die bis und mit 3. Klasse der 
Sekundarstufe (Abteilung A) erworbenen 
Kenntnisse entsprechend dem vom Bil-
dungsrat erlassenen aktuellen Anschluss-
programm Sekundarschule-Mittelschulen. 
Es werden keine Erfahrungsnoten der Se-
kundarstufe berücksichtigt. Die Aufnahme 
in die BMS erfolgt definitiv, d.h. es muss 
keine Probezeit bestanden werden.

Mittelschulen 

Gymnasium
Die Bildungsgänge der Zürcher Gymna-
sien beruhen auf dem schweizerischen 
Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) 
und führen zu einem schweizerisch aner-
kannten Maturitätszeugnis. Das Maturi-
tätszeugnis berechtigt zum Eintritt in alle 
universitären Hochschulen der Schweiz. 
Ein zusätzlicher Eintrittstest wird für die 
Aufnahme eines Medizinstudiums voraus-
gesetzt. Der gymnasiale Unterricht wird 
auf einem anspruchsvollen fachlichen Ni-
veau durch wissenschaftlich ausgebildete 
Lehrpersonen erteilt. Alle Gymnasien pfle-
gen über den Fach- und Projektwochen-
unterricht hinaus ein reges kulturelles und 
sportliches Schulleben mit vielen Eigen-
aktivitäten der Schülerinnen und Schü-
ler (Theater- und Konzertaufführungen, 
Sporttag, Filmnacht, Schulball usw.)

Motivierte Schülerinnen und Schüler 
mit guten bis sehr guten Leistungen in 
der 6. Klasse der Primarstufe können in 
ein Langgymnasium (7. – 12. Schuljahr) 
übertreten. Das Kurzgymnasium (9. – 12. 
Schuljahr) steht begabten und leistungs-
willigen Sekundarschülerinnen und -schü-
lern in der Regel nach der 2. Klasse der 
Sekundarstufe aus der Abteilung A offen, 
die den Unterricht in den höheren Anfor-
derungsstufen besuchen. In der 3. Klasse 
der Sekundarstufe ist das Geometrie-
obligatorium als Voraussetzung für den 
Übertritt ans Kurzgymnasium zu beach-
ten. Der Kanton Zürich führt 21 öffentliche 
Gymnasien, 12 davon mit einer Unterstufe 
(Langgymnasium). Grundsätzlich kann 
die Schule frei gewählt werden, bei Über- 
oder Unterbelegung sind Umteilungen 
zwischen den Schulen möglich. In der 
zweijährigen Unterstufe des Langgymna-
siums sind Deutsch, Latein, Französisch 
und Englisch obligatorische Sprachen, 
dazu kommen Mathematik, Naturwis-

senschaften (z. B. Biologie), Geistes- und 
Sozialwissenschaften (z. B. Geschichte), 
Musik und Bildnerisches Gestalten sowie 
Sport.

Im Anschluss an die Unterstufe oder an 
die Sekundarstufe ist die Wahl eines Matu-
ritätsprofils vorzunehmen, wobei folgende 
Profile gewählt werden können:

Altsprachliches Profil (A)  >

 mit Latein und/oder Griechisch neben 
modernen Fremdsprachen, eine der 
alten Sprachen ist Schwerpunktfach
Neusprachliches Profil (N)  >

 mit modernen Fremdsprachen, eine 
davon als Schwerpunktfach
Mathematisch-Naturwissenschaft- >

liches Profil (MN) 
 mit «Biologie und Chemie» oder «Phy-

sik und Anwendungen der Mathema-
tik» als Schwerpunktfach
Wirtschaftlich-Rechtliches Profil (WR) >

 mit dem Schwerpunktfach «Wirtschaft 
und Recht»
Musisches Profil (M)  >

 mit «Bildnerischem Gestalten» oder 
«Musik» als Schwerpunktfach

Individuelle Vertiefungen in bevorzugten 
Fachbereichen sind daneben durch das 
Angebot der Ergänzungsfächer und die 
offene Themenwahl bei der Maturitätsar-
beit möglich. Jede Schule führt auch ein 
breites Freifachangebot. Ein zweispra-
chiger Maturitätsbildungsgang (Deutsch/
Englisch) kann an über der Hälfte der 
Zürcher Gymnasien besucht werden, 
eine zweisprachige Unterstufe – ebenfalls 
Deutsch/Englisch – führt nur die Kan-
tonsschule Küsnacht. Besonderen Bega-
bungen wird Rechnung getragen mit dem 
Kunst- und Sportgymnasium am MNG 
Rämibühl sowie mit dem Liceo Artistico. 
Als fünfjährige Kurzgymnasien fördern 
diese Schulen künstlerische und sport-
liche Talente und führen gleichzeitig zur 
schweizerisch anerkannten Maturität, das 
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Liceo Artistico zusätzlich zur italienischen 
Hochschulreife. Die Aufnahme einer Ma-
turitätsausbildung nach dem 18. Altersjahr 
ist an der Kantonalen Maturitätsschule für 
Erwachsene (KME) möglich. 

Die Palette an Ausbildungsmöglichkeiten 
wird ergänzt durch das International Bac-
calaureate (IB), welches in Verbindung mit 
einer schweizerischen Maturität erworben 
wird, sowie durch drei- oder vierjährige, an 
die Sekundarschule anschliessende Mit-
telschulausbildungen, die an eine höhere 
Fachschule oder Fachhochschule führen. 
Der IB-Bildungsgang wird am Literar- und 
Realgymnasium Rämibühl angeboten.

Der Zugang zur Fachhochschule ist über 
Ausbildungsgänge an den Kantonsschu-
len Zürich Birch, Rychenberg (Winterthur), 
Enge, Hottingen und Büelrain (Winterthur) 
möglich:

Fachmittelschule
Die Fachmittelschule (FMS), entstanden 
aus der früheren Diplommittelschule, 

führt nach drei Jahren in sechs Profilen zu 
einem Fachmittelschulausweis. Im vierten 
Jahr wird die Fachmaturität in den Profi-
len Naturwissenschaften, Musik, Thea-
ter oder Kommunikation und Information 
erworben. Schülerinnen und Schüler, die 
das pädagogische Profil besucht haben, 
werden im vierten Jahr auf die Aufnahme-
prüfung in die Pädagogische Hochschule 
Zürich vorbereitet. Das Profil Gesundheit 
wird nach dem vierten Jahr mit einem Fä-
higkeitsausweis und einer Berufsmaturität 
abgeschlossen. 

Handelsmittelschule und Informatik-
mittelschule
Zur kaufmännischen Berufsmaturität füh-
ren die Handelsmittelschule (HMS) und 
die Informatikmittelschule (IMS), wobei die 
IMS zusätzlich mit einem eidgenössischen 
Fähigkeitszeugnis Informatik abschliesst. 
Die erforderliche berufsbezogene Praxis 
für HMS und IMS wird im Rahmen eines 
längeren Praktikums im vierten Ausbil-
dungsjahr erworben. Die ersten drei Jah-
re sind als Vollzeitschule ausgestaltet. Der 

Unterricht umfasst allgemeinbildende Fä-
cher und beruflichen Unterricht mit Aus-
richtung auf wirtschaftliche bzw. informa-
tikbezogene Inhalte. Für alle Schultypen 
(Gymnasium, HMS, IMS und FMS) gelten 
die selben Aufnahmevoraussetzungen 
(Sek. A und höhere Anforderungsstufen). 
Die HMS kann nach der 2. Klasse, die IMS 
nach der 3. Klasse der Sekundarstufe be-
sucht werden. 
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Funktionen des Zeugnisses

Das Zeugnis erfüllt im Wesentlichen fol-
gende Funktionen:

Orientierungsfunktion: Schülerinnen,  >

Schüler, Eltern und Erziehungsberech-
tigte, Lehrpersonen erhalten eine Infor-
mation über den Leistungsstand und 
die Fortschritte, die in einer bestimmten 
Beobachtungsperiode erreicht worden 
sind.
Motivationsfunktion: Durch die Aus- >

sicht, durch gute Leistungen eine ge-
wisse Berechtigung zu erlangen, hat 
das Zeugnis eine Anreiz- und Motivati-
onsfunktion. Es kann ein persönliches 
Ziel sein, irgendwann einmal ein Stu-
dium zu absolvieren. Als konkretes 
Nahziel dienen hierfür die Semester-
zeugnisse («Ich bin auf dem richtigen 
Weg»). 
Auslesefunktionen: Beim Übertritt  >

in die Gymnasien werden die Erfah-
rungsnoten der Zeugnisse des ersten 
Semesters der sechsten Klassen der 
Primarstufe bzw. der zweiten und drit-
ten Klasse der Sekundarstufe bei den 
Aufnahmeprüfungen mitberücksich-
tigt. 
Kontrollfunktion: Der Staat kontrolliert  >

den Schulbesuch und die Erfüllung der 
Schulpflicht. Das Zeugnis bildet den 
Schulbesuch ab.

Schülerinnen und Schüler der Primarstu-
fe und der Sekundarstufe sind nach § 31 
Volksschulgesetz (VSG) regelmässig zu 
beurteilen. Berücksichtigt werden insbe-
sondere die Leistung, die Lernentwicklung 
und das Verhalten. 

Das Volksschulgesetz (VSG) über-
trägt die Kompetenz zur Festlegung der 
schriftlichen Form der Beurteilung dem 
Bildungsrat (§ 31 Abs. 3 VSG). Dieser 
legt im Reglement über die Ausstellung 
der Schulzeugnisse an der Volksschu-

le (Zeugnisreglement) fest, dass und auf 
welche Art und Weise die Beurteilung der 
Schülerleistungen im Zeugnis in Form von 
Noten (Gesamtleistungen in den Fächern) 
und der Zuordnung von Begrifflichkeiten 
(Lernentwicklung und Verhalten) zu erfol-
gen hat. 

Im Kindergarten und an den 1. Klassen 
der Primarstufe werden keine Noten er-
teilt. Statt einer Benotung erfolgen Eltern-
gespräche. Auf dem Zeugnisformular wird 
die Durchführung des Elterngesprächs 
bestätigt.

In allen andern Klassen der Volksschu-
le werden zweimal jährlich, jeweils Ende 
Januar und auf Ende des Schuljahres, 
Zeugnisse mit Noten ausgestellt. Beno-
tet werden alle Fächer des Lehrplans 
(Pflicht-, Wahl- und Freifächer). Die Be-
urteilung der Gesamtleistungen in den 
einzelnen Fächern wird mit den Noten 
6 – 1 ausgedrückt. Ist eine Benotung der 
Leistungen einer Schülerin bzw. eines 
Schülers in einem Fach aus besonderen 
Gründen nicht möglich, z. B. wegen Dis-
pensation (aufgrund von Krankheit) oder 
Neuzuzug während des Semesters aus 
fremdsprachigen Gebieten, kann auf eine 
Notengebung verzichtet werden. Der Ver-

zicht ist im Zeugnis zu begründen. Auch 
das Arbeits- und Lernverhalten sowie das 
Sozialverhalten werden bewertet.

Nicht benotet werden Leistungen, die in 
freiwilligen Kursen erbracht werden (z. B. 
Tastaturschreiben, Schulsportkurse).

Die Noten

Noten, das heisst die Darstellung der 
Beurteilung von Schülerleistungen durch 
Lehrpersonen in Form von Ziffern, wer-
den weder im Volksschulgesetz noch in 
der Volksschulverordnung erwähnt. Noten 
werden also nur im Zusammenhang mit 
dem Zeugnis verlangt. Lehrpersonen sind 
nicht verpflichtet, ausserhalb des Zeug-
nisses Noten zu erteilen. 

Es handelt sich also um die Darstellung 
der fachspezifischen Schülerleistungen 
in Form einer Ziffer. Die Ziffern geben 
Auskunft darüber, in welchem Grad eine 
Schülerin oder ein Schüler in einem be-
stimmten Fach die angestrebten Lernziele 
während der Zeugnisperiode erreicht hat, 
und welche Lernfortschritte erzielt worden 
sind. Noten machen also lernzielorientierte 
Aussagen. Sie bedeuten:

Das Zeugnis

6 sehr gut Alle Lernziele sind erreicht; zusätzlich werden regelmässig 
besondere Leistungen erbracht

5 gut Alle Lernziele sind erreicht

4 genügend Die wesentlichen Lernziele sind erreicht

3 ungenügend Die wesentlichen Lernziele sind nur teilweise erreicht

< 3 schwach Die wesentlichen Lernziele sind nicht oder nur zu einem 
sehr geringen Teil erreicht
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Im Zeugnis sind auch «halbe Noten» wie 
4 – 5 oder 3 – 4 oder 5 – 6 erlaubt; nicht 
aber feinere Abstufungen als gemischte 
Zahlen in Bruch- oder Dezimalbruchform 
wie etwa 5 ¼, 3.75 oder gar 4.375. Dies ist 
ein erster Hinweis darauf, dass mit Noten 
nicht gerechnet werden soll. Noten sind 
keine mathematischen Grössen, sondern 
Darstellungen von Einschätzungen in Zif-
fernform. 

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, 
dass die Zeugnisnoten die Gesamtlei-
stungen eines Kindes in einem Fach dar-
stellen und nicht nur seine Leistungen in 
formellen Prüfungen. Sie sind also nicht 
das Ergebnis einer Durchschnittsrech-
nung aufgrund der Noten von Einzelprü-
fungen. Prüfungen müssen ohnehin nicht 
benotet werden. Sie geben vielmehr das 
Urteil der Lehrperson, ihre Einschätzung 
wieder. Beispiel: Diese Schülerin hat in 
der vergangenen Zeugnisperiode im Fach 
Deutsch alle Lernziele erreicht: Note 5. 

Die Teilkompetenzen in  
den Sprachen und die 
Sprachnoten im Zeugnis

Die Leistungen in den sprachlichen Fä-
chern lassen sich in Teilkompetenzen glie-
dern. In Anlehnung an das europäische 
Sprachenportfolio sind dies 

Hörverstehen >

Leseverstehen >

Sprechen >

Schreiben >

Während des Unterrichts beobachtet und 
beurteilt die Lehrperson die Leistungen 
ihrer Schülerinnen und Schüler in diesen 
vier Teilbereichen. Sind sie sehr gut, gut, 
genügend oder ungenügend. Auch hier 
wieder: Gemessen an den Lernzielen. 
Der Lehrplan kennt ebenfalls die Titel Hö-
ren und Sprechen, Lesen und Schreiben 

für die Richtziele, so dass sich die meisten 
Grobziele ohne weiteres einer der vier Teil-
kompetenzen zuordnen lassen. 

HörVErSTEHEN:
Hören und sprechen. Gespräche führen. 
Einfache Gesprächsregeln einhalten. rück-
fragen stellen.

LESEVErSTEHEN:
Lesen. Texte lesen und verstehen. Gespräche 
führen über Inhalte, welche die Schülerinnen 
und Schüler, die Lehrperson oder die Mit-
welt beschäftigen. Texte aus Büchern, Zeit-
schriften, etc.

SPrEcHEN:
Hören und sprechen. Zusammenhängend 
sprechen. Einen Kurzvortrag halten.

ScHrEIBEN:
Schreiben. Andere mit kurzen Texten Infor-
mieren. Telefonnotiz

Eine Schülerin, die in Deutsch überall mit 
einem «gut» beurteilt wird, wird im Zeug-
nis die Note 5 haben. Es gibt jedoch auch 
hier keinen mathematischen Algorithmus, 
der aus den Teilkompetenzen eine Note 
errechnen würde. Ein Schüler, der zwar 
versteht, der auch gut sprechen kann, 
sogar zusammenhängend, dem es aber 
überhaupt nicht gelingt, seine Gedanken 
schriftlich einigermassen lesbar und ver-
ständlich zu formulieren, wird trotz des 
«gut» im Hörverstehen, im Sprechen und 
vielleicht einem «genügend» im Lesen 
kaum über die Note 3 – 4 oder 4 hinaus-
kommen, je nachdem wie gravierend sei-
ne Schreibschwäche (nicht nur orthogra-
fisch) ist. 

Die Tatsache, dass Teilkompetenzen in 
den Sprachen im Zeugnis ausgewiesen 
werden, was zweifellos im Sinne der Dif-
ferenziertheit und Transparenz der Beur-
teilung erwünscht ist, bringt aber doch 

auch die Gefahr mit sich, dass Lehrper-
sonen versucht sind, ihre Beurteilungen 
mit einer geballten Ladung an Tests und 
Prüfungen zu untermauern, womit bei vie-
len Schülerinnen und Schülern die Freude 
am Lernen gefährdet sein dürfte, ganz ab-
gesehen vom zeitlichen Aufwand, der da 
zu Ungunsten des Lehrens und Lernens 
getrieben werden müsste. Sorgfältige 
formative Begleitung und Beurteilung im 
täglichen Unterricht gibt der Lehrperson 
absolut genügend Sicherheit für ihre Ein-
schätzungen. 

Anknüpfend an die oben zitierten Lern-
ziele lässt sich ja leicht feststellen, ob eine 
vom Schüler verfasste Telefonnotiz ihren 
Zweck erfüllt, und wie hervorragend oder 
eben minimalistisch präsentiert ein Schü-
lervortrag gehalten wird. Gesprächssitu-
ationen im Unterricht sind ohnehin sehr 
häufig, so dass auch das Hörverstehen für 
die formative Beurteilung keine Probleme 
bieten wird. 
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Überfachliche  
Kompetenzen

Auch die Leistungen der Schülerinnen 
und Schüler im Arbeits- und im Lern-
verhalten und im Sozialverhalten sind im 
Zeugnis abzubilden. Das Zeugnisformular 
sieht hierfür einen Katalog von acht Be-
urteilungskriterien vor: Das Arbeits- und 
Lernverhalten wird in sechs, das Sozial-
verhalten in zwei Teilkompetenzen ab-
gebildet. Die Beschriebe zeigen, welche 
Kompetenzen von einer Schülerin bzw. 
einem Schüler erwartet werden. 

Eine vierstufige Skala gibt Auskunft über 
die Beurteilung des Arbeits- und Lernver-
haltens und des Sozialverhaltens: «+ + +» 
bis «– – –» («trifft zu» bis «trifft nicht zu»). 
Gute Leistungen werden in der zweiten 
Spalte von links abgebildet; die erste 
Spalte ist für hervorragende Leistungen 
reserviert, die über den Erwartungen lie-
gen («Sehr gut»). 

 + + +  – – –

Arbeits- und Lernverhalten
Erscheint pünktlich und ordnungsgemäss  
zum Unterricht

Beteiligt sich aktiv am Unterricht

Arbeitet konzentriert und ausdauernd

Gestaltet Arbeiten sorgfältig und zuverlässig

Kann mit anderen zusammenarbeiten

Schätzt die eigene Leistungsfähigkeit realis-
tisch ein

	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏
	

	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏
	

	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏
	

	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏
	

	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏
	

	 ❏	 ❏	 ❏	 ❏

Sozialverhalten
Akzeptiert die Regeln des schulischen  
Zusammenlebens
Begegnet den Lehrpersonen und den Mitschü-
lerinnen und Mitschülern respektvoll

	 ❏ ❏ ❏ ❏
	

	 ❏ ❏ ❏ ❏

Anmerkungen zu den Charaktereigen-
schaften einer Schülerin bzw. eines Schü-
lers oder zusätzliche Bemerkungen (z. B. 
Hinweise auf einen Beschluss der Schul-
pflege) gehören nicht ins Zeugnis. Diese 
können in einem ergänzenden Bericht zu-
sammengefasst werden, der dem Zeugnis 
beigelegt wird.

Die Beurteilung, ob und wie ein Lernziel 
erreicht worden ist, ist einfacher möglich, 
wenn alters- und situationsgemässe Ver-
haltensmerkmale bzw. Indikatoren defi-
niert sind. Die Lehrpersonen setzen die In-
dikatoren fest. Sie sprechen sich innerhalb 

der Lehrerinnen- und Lehrerteams bzw. 
der Schulkonferenz ab. Sie formulieren 
die Indikatoren in einer kurzen verständ-
lichen Sprache und kommunizieren sie 
ihren Schülerinnen und Schülern. Diese 
haben ein Anrecht darauf zu wissen, wel-
che Leistungen sie erbringen müssen, um 
eine gute Leistung zu erzielen («Was wird 
von mir erwartet, damit meine Leistung 
mit «Gut» beurteilt wird? Wie komme ich 
zu einer Beurteilung «Sehr gut»?). Es emp-
fiehlt sich, diese Informationen auch an die 
Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten 
weiter zu geben. 
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Verhaltensmerkmale zum Lern- und Arbeitsverhalten (Beispielkatalog)

Lernziele Verhaltensmerkmale / Indikatoren

Erscheint pünktlich  
und ordnungsgemäss  
zum Unterricht

erscheint rechtzeitig in der Schule zum Unterricht >

hat alles Schulmaterial dabei (Bücher, gespitzte Bleistifte...) >

hat die Hausaufgaben vollständig gelöst >

hat keine selbst verschuldeten/unentschuldigten Absenzen >

Beteiligt sich aktiv  
am Unterricht

zeigt Interesse an der Sache und arbeitet aus eigenem Antrieb >

stellt Fragen, die Neugierde erkennen lassen >

übernimmt freiwillig zusätzliche Arbeiten / Aufgaben >

beteiligt sich aktiv am Unterrichtsgeschehen >

bringt Ideen und Vorschläge ein >

sucht zusätzliche Informationen (Bücher, Fragen...) >

Arbeitet konzentriert  
und ausdauernd

lässt sich bei der Arbeit wenig ablenken (Arbeitsplatz, Nachbarn, Material holen,   >

Seitengespräche, Arbeitsplatz wechseln)
beschäftigt sich längere Zeit mit einem Lerngegenstand >

nimmt sich Zeit für die Bearbeitung einer Aufgabe >

beendet angefangene Arbeiten / Aufträge >

gibt nicht schon bei geringen Schwierigkeiten auf >

Gestaltet Arbeiten  
sorgfältig und zuverlässig

geht mit Material, Werkzeugen und Geräten sorgfältig um  >

passt das Arbeitstempo den eigenen Fähigkeiten sowie den Anforderungen der Aufgabe an >

überprüft eigene Arbeitsergebnisse und optimiert sie gegebenenfalls >

bemüht sich um exakte und ansprechende Darstellungen (Lösungen und Arbeitsblätter) >

erledigt Hausaufgaben zuverlässig >

Kann mit andern  
zusammenarbeiten

trifft Vereinbarungen und hält sich daran >

beteiligt sich an der Zusammenarbeit >

kann temporär persönliche Bedürfnisse zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe   >

zurückstellen
geht auf Beiträge anderer ein >

fragt nach, wenn Aussagen von Gruppenmitgliedern nicht verstanden werden >

Schätzt die eigene  
Leistungsfähigkeit  
realistisch ein

arbeitet ohne ständige Bestätigung (Lehrperson, andere Kinder und Jugendliche) >

schätzt eigene Leistungen / Arbeitsergebnisse realistisch ein >

benennt eigene Stärken und Schwächen >

lässt sich durch Erwartungen / Anforderungen nicht unter Druck setzen >

setzt sich selber realistische Ziele >
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Verhaltensmerkmale zum Sozialverhalten (Beispielkatalog)

Lernziele Verhaltensmerkmale / Indikatoren

Akzeptiert die Regeln des 
schulischen Zusammen-
lebens

hält Abmachungen und Regeln ein >

hält sich an Vereinbarungen >

beachtet die Regeln und Weisungen, z. B. Hausordnung >

kommt seinen Pflichten nach (Klassenämter) >

übernimmt Arbeiten für die Gemeinschaft >

Begegnet den Lehrper-
sonen und den Mitschü-
lerinnen und Mitschülern 
respektvoll

trifft Vereinbarungen und hält sich daran >

spricht Konflikte/Spannungen an >

setzt in Konfliktsituationen faire Mittel ein >

verzichtet auf körperliche und verbale Gewalt >

akzeptiert faire Lösungen und setzt diese um >

nimmt Rücksicht; vermeidet störendes Verhalten >

bietet von sich aus Hilfe an >
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Folgender Zeitplan bewährt sich:

Schritt Zeit im Jahresablauf Tätigkeiten

1 Bis Herbstferien Erster Kontakt zu den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten (Elternmorgen, Elternabend), 
Orientierung über die besondere Form der Beurteilung in der 1. Klasse (Zeugnisform)

2 Bis Weihnachten Gesprächstermin festlegen 

3 Bis Ende Januar Erstes Beurteilungsgespräch mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
(«Januarzeugnis»)

4 Ende Mai Termin zweites Elterngespräch festlegen

5 Ende Juni Zweites Elterngespräch mit den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
(«Zeugnis am Ende des Schuljahres»)

Zeugnis 1. Klasse

In der ersten Klasse der Primarstufe werden keine Zeugnisse ausgestellt. Statt einer Benotung kommen die verantwortliche Lehrperson 
und die Eltern und Erziehungsberechtigten zweimal im Jahr zu einem Gespräch zusammen. Im Zeugnis wird die Durchführung des 
Elterngesprächs bestätigt.

Ablauf/Durchführung des Elterngesprächs (Vorschlag)

Schritt Zeit im Jahresablauf Tätigkeiten

1 Vertrauen schaffen Begrüssung >

Zielsetzung des Gesprächs: nochmals schildern, worum es geht >

2 Ziel mitteilen Schwerpunkte des Gesprächs festlegen; maximale Zeit festlegen  >

Zielsetzungen und Erwartungen bekanntgeben; auch Erwartungen der   >

Eltern erfragen und ins Gespräch einbeziehen

3 Informationen  
austauschen 
Informationen aus Eltern-
optik und aus der Sicht 
der Lehrperson

Was wurde gelernt? >

Wie lernt und arbeitet das Kind (Arbeits- und Lernverhalten)? >

Welche Lernziele sind wie erreicht worden? >

Wo, an welchen Lerninhalten / Themen zeigt sich das Kind interessiert?   >

An welchen Themen nicht?
Wo zeigen sich Stärken, wo Lücken? >

Wo sind Hilfen und besondere Unterstützung nötig? >

Wie bewegt sich das Kind im Klassenverband? Wie verhält es gegenüber   >

Mitschülerinnen und Mitschülern, gegenüber Lehrpersonen (Sozialverhalten)?
Wird das Kind den Anforderungen der ersten Klasse/der neuen zweiten Klasse  >

ge recht? Ist / wird besondere Unterstützung notwendig sein (Prognostische  
Be urteilung)?

4 Gespräche auswerten Gesprächsergebnisse mündlich zusammenfassen (evtl. in einer Aktennotiz   >

schriftlich festhalten)
eventuelle Abmachungen, Vereinbarungen notieren >

Was bleibt offen (Pendenzen, Restanzen)? >

Vorausschauen Vereinbarungen planen und umsetzen (z. B. braucht es weitere Gespräche?) >

Konkrete Umsetzung der Vereinbarungen >
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Zeugnis 2. und 3. Klasse

In der zweiten Klasse erhalten die Schü-
lerinnen und Schüler zum ersten Mal ein 
Zeugnis mit Noten. In der 2. und 3. Klasse 
werden die Schülerleistungen in Mathe-
matik, Deutsch, Schrift und allfällig in Hei-
matlicher Sprache und Kultur benotet. In 
Deutsch werden neben der Gesamtnote 
auch Aussagen zu den vier Teilkompe-
tenzen Hörverstehen, Leseverstehen, 
Sprechen und Schreiben gemacht. Nicht 
benotet werden Englisch, Realien, Le-
benskunde, Handarbeit, Zeichnen, Mu sik, 
Sport und «Religion und Kultur». In Eng-
lisch erfolgen Aussagen zu den Leistungen 
in Hörverstehen und Sprechen. Der Be-
such des Freifachs «Biblische Geschich-
te» wird im Zeugnisformular mit «besucht» 
bestätigt. 

Zeugnis 4. – 6. Klasse

Mit Ausnahme von Lebenskunde werden 
alle Fächer benotet. Neben Deutsch wird 
auch in den Fremdsprachen Englisch (ab 
4. Klasse) und Französisch (ab 5. Klasse) 
eine Note erteilt. Zusätzlich werden in den 
Sprachen die vier Kernkompetenzen Hör-
verstehen, Leseverstehen, Sprechen und 
Schreiben abgebildet.

Zeugnisse 7. – 9. Klasse  
(Sekundarstufe)

Auch auf der Sekundarstufe erfolgt die 
Notengebung in allen Fächern des Lehr-
plans, in den dritten Klassen auch in den 
Wahlfächern. Einzige Ausnahme bildet 
der traditionelle Religionsunterricht, bei 

dem die Bewertung «besucht» eingetra-
gen wird. Das Fach «Religion und Kultur» 
hingegen wird benotet. 

In Mathematik (Arithmetik und Algebra /
Geometrie) und in Realien (Geschichte /
Geographie / Naturwissenschaften) wird 
die Notengebung differenziert. In den 
Sprachen (Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch) wird je eine Gesamtnote erteilt, die 
auf der Beurteilung der Kernkompetenzen 
Hörverstehen, Leseverstehen, Sprechen 
und Schreiben gemäss europäischem 
Sprachenportfolio beruht.

Zeugnisse für Kinder mit 
besonderen pädagogischen 
Bedürfnissen

Alle Kinder und Jugendlichen mit beson-
deren pädagogischen Bedürfnissen, die 
in der Regelklasse oder einer besonderen 
Klasse unterrichtet werden, erhalten das 
reguläre Zeugnis ihrer Stufe. Die Funkti-
onen des Zeugnisses, insbesondere die 
Orientierungs- und Motivationsfunktion 
sind für alle Lernenden – und für dieje-
nigen mit besonderen pädagogischen 
Bedürfnissen nicht minder – von grosser 
Bedeutung.

Die Noten geben Auskunft darüber, in 
welchem Grad eine Schülerin oder ein 
Schüler in einem bestimmten Fach die 
angestrebten Lernziele während der 
Zeugnisperiode erreicht hat, und welche 
Lernfortschritte erzielt worden sind. 

Wurden im Rahmen eines Schulischen 
Standortgesprächs von den Etappen- und 
Stufenlernzielen abweichende individuelle 

Lernziele vereinbart, so beziehen sich die 
Noten in diesen Fächern auf die individu-
ell vereinbarten Lernziele. Neben die Note 
wird der Vermerk «gemäss Lernbericht» 
gesetzt. In den Sprachen sind die Teilkom-
petenzen ebenfalls zu bewerten.

Ein Lernbericht kann auch beigelegt wer-
den, wenn die Lernziele des Lehrplans in 
einem Fach zwar erreicht werden können, 
die Gesamtleistung eines Schülers / ei-
ner Schülerin jedoch aufgrund einer 
diagnostizierten und behandelten Teil-
leistungsschwäche nicht seinem Potential 
entspricht und die weiteren schulischen 
Möglichkeiten dadurch beeinträchtigt 
würden. Dieses Verfahren ist besonders 
bei Schullaufbahnentscheiden mit zu be-
rücksichtigen. Individuelle Zielsetzungen 
können in bestimmten Fällen auch im Be-
reich der überfachlichen Kompetenzen 
Sinn machen, wenn sich die besonderen 
pädagogischen Bedürfnisse vor allem in 
diesen Bereichen äussern.

Der Lernbericht erläutert die vereinbarten 
Lernziele, beschreibt deren Zielerreichung 
(summative Beurteilung) sowie den Lern-
prozess (formative Beurteilung). Er kann 
auch eine prognostische Komponente 
beinhalten. Der Lernbericht ist Bestandteil 
des Zeugnisses, es ist das hierzu vorge-
gebene Beiblatt zu verwenden.

In allen Fällen ist eine Vereinbarung inner-
halb des Schulischen Standortgespräches 
Voraussetzung für eine im Zeugnis ver-
merkte individuelle Beurteilung mit einem 
Lernbericht.

Bei der Einschulungsklasse gelangen die 
Verfahren der 1. Klasse zur Anwendung.
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Volksschulgesetz

(vom 7. Februar 2005)

Beurteilung
§ 31. 
1 Die Schülerinnen und Schüler der Pri-

mar- und Sekundarstufe werden regel-
mässig beurteilt. Berücksichtigt werden 
insbesondere die Leistung, die Lernent-
wicklung und das Verhalten.

2 Die Schülerinnen und Schüler, die In-
tegrative Förderung oder Therapien 
erhalten, werden auch durch die son-
derpädagogischen Fachlehrpersonen 
beurteilt.

3 Der Bildungsrat regelt die schriftliche 
Form der Beurteilung.

Promotion und Übertritte
§ 32. 
1 Über die Promotion in die nächste Klas-

se, den Übertritt in die nächste Stufe 
und über den Wechsel innerhalb der 
Sekundarstufe entscheiden die betrof-
fenen Lehrpersonen, die Schulleitung 
und die Eltern gemeinsam. Kann keine 
Einigung erzielt werden, entscheidet 
die Schulpflege, bei Übertritten in die 
Sekundarstufe die für die Oberstufe 
zuständige Schulpflege.

2 Ist es auf Grund von Leistung und 
Entwicklungsstand angezeigt, können 
Schülerinnen und Schüler Klassen wie-
derholen oder überspringen.

3 Schullaufbahnentscheide werden auf 
Grund einer Gesamtbeurteilung getrof-
fen. Grundlage für die Gesamtbeurtei-
lung bilden die Schulleistungen.

Volksschulverordnung

(vom 28. Juni 2006)

Schullaufbahnentscheide (§ 32 VSG)
§ 33. 
1 Schullaufbahnentscheide sind Promo-

tions- und Übertrittsentscheide.
2 Bei der Gesamtbeurteilung für solche 

Entscheide werden neben den kogni-
tiven Fähigkeiten sowie dem Arbeits-, 
Lern- und Sozialverhalten auch die per-
sönliche Entwicklung der Schülerinnen 
und Schüler berücksichtigt.

3 Die Gesamtbeurteilung beruht auf Beo-
bachtungen und Lernkontrollen. In der 
Regel werden die Beurteilungen aller 
mit der Schülerin oder dem Schüler 
befasster Lehrpersonen einbezogen. 
Die Beurteilungen der Fachlehrper-
sonen werden eingeholt, wenn sie für 
den Entscheid massgebend sind.

Zeitpunkt und Verfahren
§ 34. 
1 Schullaufbahnentscheide ergehen in 

der Regel mit Wirkung auf den Schul-
jahresanfang.

2 Die Entscheide werden bis Ende April 
getroffen. Können sich die Beteiligten 
nicht einigen, überweist die Schullei-
tung die Akten bis spätestens Ende 
April der Schulpflege zur Entschei-
dung. 

3 Die Schulpflege hört die Beteiligten an. 
Sie kann Fachpersonen beiziehen und 
weitere Abklärungen vornehmen oder 
anordnen. Prüfungen sind nicht zu-
lässig.

Promotion auf der Kindergarten-
stufe
§ 35. 
1 Auf der Kindergartenstufe erfolgt keine 

Promotion. 
2 Der Übertritt in die Primarstufe nach 

zwei Jahren erfolgt stillschweigend. 
Für den Übertritt in die Primarstufe 
nach einem Jahr oder den Entscheid, 
dass eine Schülerin oder ein Schüler 
ein drittes Jahr im Kindergarten bleibt, 
gelten die §§ 33 und 34. Lernkontrollen 
werden nicht durchgeführt.

Promotion in die nächste Klasse
§ 36. 
1 Die Schülerinnen und Schüler, die auf 

der Primar- oder der Sekundarstufe 
dem Unterricht zu folgen vermögen, 
besuchen im folgenden Schuljahr die 
nächste Klasse. Die Promotion erfolgt 
in diesen Fällen stillschweigend.

2 Erscheint die Promotion gefährdet, 
werden die Eltern frühzeitig, späte-
stens nach Ablauf des ersten Schul-
halbjahres, benachrichtigt.

Wiederholen einer Klasse,  
provisorische Beförderung
§ 37. 
1 Vermag eine Schülerin oder ein Schüler 

dem Unterricht nicht zu folgen, kann sie 
oder er auf der Primarstufe die Klasse 
wiederholen, wenn die Wieder  holung 
eine anhaltende Besserung der Situ-
ation erwarten lässt. Die gleiche Klas-
se kann höchstens einmal wiederholt  
werden.

Rechtsgrundlagen
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2 Die 6. Klasse der Primarstufe und die 
Klassen der Sekundarstufe können 
nur wiederholt werden, wenn ausser-
gewöhnliche Umstände vorliegen und 
diesen nicht durch die Wahl der Abtei-
lung und der Anforderungsstufe Rech-
nung getragen werden kann.

3 Steht nicht fest, ob eine Schülerin oder 
ein Schüler dem Unterricht zu folgen 
vermag oder ob den Schwierigkeiten 
mit sonderpädagogischen Massnah-
men begegnet werden kann, kann die 
Schülerin oder der Schüler an der Pri-
marstufe provisorisch promoviert wer-
den, unter Ansetzung einer angemes-
senen Bewährungszeit. 

Überspringen einer Klasse
§ 38. 
Ist auf Grund der Leistung und des Ent-
wicklungsstandes einer Schülerin oder 
eines Schülers zu erwarten, dass sie oder 
er dem entsprechenden Unterricht wird 
folgen können, kann sie oder er auf der 
Primar- und der Sekundarstufe eine Klas-
se überspringen. 

Übertritt an die Sekundarstufe
§ 39. 
1 Entscheide betreffend den Übertritt an 

die Sekundarstufe werden anlässlich 
eines Gesprächs vorbereitet, an dem 
wenigstens die Klassenlehrperson und 
ein Elternteil teilnehmen. 

2 Sind sich die Klassenlehrperson und 
die Eltern nicht einig, findet ein wei-
teres Gespräch statt, an dem auch die 

Schulleitung und eine Lehrperson der 
Sekundarstufe teilnehmen. 

3 Kann auch so keine Einigung erzielt 
werden, überweist die Schulleitung 
die Akten der für die Sekundarstufe 
zuständigen Schulpflege zur Entschei-
dung.

4 Die Zuteilung zu einer der Abteilungen 
erfolgt auf Grund einer Gesamtbeur-
teilung. Werden Anforderungsstufen 
geführt, erfolgt die Zuteilung zu einer 
der Anforderungsstufen nur auf Grund 
einer Leistungsbeurteilung im betref-
fenden Fach.

Wechsel innerhalb der Sekundar-
stufe
§ 40. 
1 Ein Wechsel in eine andere Abteilung 

oder in eine andere Anforderungsstufe 
kann in der ersten Klasse auf Ende No-
vember, Mitte April und Anfang Schul-
jahr, in den übrigen Klassen auf Ende 
Januar und Anfang Schuljahr erfolgen.

2 Für einen Wechsel in eine andere Abtei-
lung gelten die Verfahren gemäss § 33 
Abs. 2 und 3 sowie § 34 Abs. 2 und 3 
sinngemäss.

3 Ein Wechsel in eine andere Anforde-
rungsstufe wird von der Lehrperson, 
welche die bisherige Anforderungs-
stufe unterrichtet, den Eltern und der 
Schulleitung beschlossen. Der Ent-
scheid kann auf dem Korrespondenz-
weg erfolgen.

4 Kann keine Einigung erzielt werden, 
entscheidet die Schulpflege.

Reglement über die Aus-
stellung der Schul zeugnisse 
an der Volksschule  
(Zeugnisreglement)

(vom 30. Mai 1989)

Es ist geplant, das Zeugnisreglement um-
fassend zu überarbeiten.

Grundsatz
§ 1. 
Der Lehrer stellt zweimal jährlich ein or-
dentliches Zeugnis aus, und zwar je auf 
Ende Januar und auf Ende des Schul-
jahres. 

1. Klasse der Primarschule
§ 2. 
In der 1. Klasse der Primarschule werden 
keine Noten erteilt. Statt einer Benotung 
erfolgt ein Elterngespräch. Im Zeugnis 
wird die Durchführung des Elternge-
sprächs bestätigt.

Sonderklasse A
§ 3.
In der Sonderklasse A (Kleinklasse A, 
Einschulungsklasse) werden keine Noten 
erteilt. Statt einer Benotung erfolgt ein El-
terngespräch. Im Zeugnis wird die Durch-
führung des Elterngesprächs bestätigt.

Benotete Fächer
§ 4. 
In den Zeugnissen erfolgt die Noten-
gebung in den Fächern des Lehrplans 
(Pflicht-, Wahl- und Freifächer).

Auf der Primarstufe werden keine Noten 
erteilt:

Gesamte Primarstufe: Lebenskunde, >

1. – 3. Klasse: Englisch, Realien, Hand- >

arbeit, Zeichnen, Musik, Sport,
Bei erfolgtem Besuch des Unterrichts  >

in Biblischer Geschichte wird anstelle 
einer Note die Bemerkung «besucht» 
eingetragen.
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In der 4. – 6. Klasse der Primarstufe wird 
in Sprachen (Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch) je eine Gesamtnote erteilt. Diese 
beruht auf der Beurteilung von Kernkom-
petenzen.

Auf der Sekundarstufe wird die Notenge-
bung in Mathematik und in Realien dif-
ferenziert. In Sprachen wird je eine Ge-
samtnote erteilt. Diese beruht auf der 
Beurteilung von vier Kernkompetenzen. 

Bei erfolgtem Besuch des Religionsunter-
richts wird an Stelle einer Note die Bemer-
kung «besucht» eingetragen.

In der dritten Klasse der Sekundarstufe 
werden Pflicht- und Wahlfächer benotet. 
Die Wahlfächer werden, soweit dies not-
wendig ist, im Zeugnis näher umschrie-
ben.

Kurse in heimatlicher Sprache  
und Kultur
§ 5. 
Fremdsprachige Ausländerkinder, wel-
che die von den Konsulaten organisierten 
freiwilligen Kurse in heimatlicher Sprache 
und Kultur besuchen, erhalten eine Note 
für ihre Leistungen in diesen Kursen. Die 
durch den Lehrer des Kurses erteilte Note 
wird vom Klassenlehrer ins Zeugnis ein-
getragen.

Benotung
§ 6. 
Die Beurteilung der Gesamtleistungen in 
den einzelnen Fächern wird mit den Noten 
6–1 ausgedrückt. Diese haben folgende 
Bedeutung: 6 = sehr gut, 5 = gut, 4 = be-
friedigend, 3 = ungenügend, 2 = schwach, 
1 = sehr schwach. Zur besseren Abstu-
fung der Bewertung über die Leistungen 
der Schüler in den einzelnen Fächern kön-
nen auch Halbnoten verwendet werden 
(5–6, 4–5 usw.). Andere Notenbezeich-
nungen sind unzulässig.

Einzelne Noten und auffällige Verände-
rungen in den Leistungen eines Schülers 
können in einer besonderen Rubrik näher 
begründet werden.

Verzicht auf Benotung
§ 7. 
Ist eine Benotung des Schülers in einzel-
nen Fächern aus besonderen Gründen 
nicht möglich, kann auf eine Notenge-
bung verzichtet werden. Der Verzicht ist 
im Zeugnis zu begründen.

Benotung in der Sonderklasse B
§ 8. 
In der Sonderklasse B werden keine No-
ten erteilt. Stattdessen erstellt der Lehrer 
zweimal jährlich einen schriftlichen Bericht 
über die Leistungen, die Fortschritte und 
das Verhalten des Schülers.

Schülerverhalten
§ 9. 
Das Arbeits- und Lernverhalten sowie das 
Sozialverhalten werden bewertet.

Anmerkungen über die Charaktereigen-
schaften eines Schülers dürfen nicht im 
Zeugnis eingetragen werden. Ausseror-
dentliche Bemerkungen zum Verhalten 
des Schülers können in einem separaten 
Bericht festgehalten werden.

Zwischenzeugnis
§ 10.2

Zeugniseintrag
§ 11. 
Alle Eintragungen im Zeugnis müssen 
dokumentenecht sein. Ein fehlerhaft aus-
gestelltes Zeugnis ist zu korrigieren oder 
neu auszustellen. Die Korrekturen sind als 
solche zu bezeichnen.

Die Zeugnisnoten werden für die allfällige 
Rekonstruktion eines Zeugnisses gemein-
sam mit der Absenzenliste archiviert.

Zeugnisform
§ 12. 
Für die ordentlichen Semesterzeugnisse 
und die Berichte (Sonderklasse B) werden 
die von der Erziehungsdirektion erstellten 
Formulare verwendet. Der Erziehungsrat 
kann auch den Gebrauch von Zwischen-
zeugnisformularen zwingend vorschrei-
ben

Unterschrift der Eltern
§ 13. 
Das Zeugnis bzw. der Bericht (Sonder-
klasse B) wird von den Eltern oder Besor-
gern eingesehen und dem Lehrer nach 
einer von ihm zu bestimmenden Frist von 
mindestens vier Tagen unterschrieben 
zugestellt. Die Unterschrift bedeutet nicht 
die Anerkennung, sondern ausschliess-
lich die Kenntnisnahme der Noten und 
Eintragungen. Die Verweigerung der Un-
terschrift, absichtliche Beschädigung 
oder Beschmutzung des Zeugnisses 
sowie das Anbringen von Bemerkungen 
usw. durch Eltern oder Besorger können 
mit Ordnungsbusse geahndet werden. 
Beschädigungen oder Beschmutzungen 
durch den Schüler können mit disziplina-
rischen Massnahmen geahndet werden. 
In allen Fällen bleiben die Bestimmungen 
des Schweizerischen Strafgesetzbuches 
über die Urkundenfälschung vorbehalten.

Aushändigung
§ 14. 
Das Zeugnis wird dem Schüler am Ende 
der Primarschule bzw. beim Schulaustritt 
ausgehändigt. Das Zeugnis ist aufzube-
wahren, damit es beim Eintritt in höhere 
Schulen oder beim Antritt einer Berufsleh-
re vorgewiesen werden kann.
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Inkrafttreten
§ 15. 
Dieses Reglement tritt auf den 15. August 
1989 in Kraft. Auf den gleichen Zeitpunkt 
wird das Reglement über die Ausstellung 
der Schulzeugnisse und Promotionen an 
der Volksschule vom 11. Januar 1966 auf-
gehoben.

Lehrplan des  
Kantons Zürich. Rahmen-
bedingungen

 
(Überarbeitete Fassung gemäss BRB vom 
12. Februar 2007, Auszug)

Beurteilung der Schülerinnen  
und Schüler
Beobachtung und Beurteilung der Leist-
ungen und des Verhaltens der Schüle-
rinnen und Schüler gehören zwingend 
zum Unterricht. Die Beurteilung soll vom 
Kind als Unterstützung seines Lernens 
empfunden werden können. Sie steht im 
Dienst der Förderung des Kindes und sei-
ner schulischen Leistungen.

Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen 
Ziele erfüllt die Beurteilung in der Schule 
vier wichtige Aufgaben:

Sie hilft Lehrkräften und Lernenden,  >

Lernprozesse so zu beurteilen und sie 

so zu gestalten, dass die Schülerinnen 
und Schüler die Lernziele erreichen 
können;
Sie verschafft den Lehrkräften die  >

notwendigen Informationen, um den 
Leistungsstand der einzelnen Schüle-
rinnen bzw. des einzelnen Schülers so-
wie der ganzen Klasse und damit die 
Wirkung ihres Unterrichts überprüfen 
zu können;
Sie ist eine wichtige Information im Ge- >

spräch mit Eltern und mit zukünftigen 
Lehrkräften oder Arbeitgebern;
Sie hilft bei Entscheidungen über die  >

schulischen und beruflichen Ausbil-
dungswege sowie bei der Berufswahl.

Diesen vier Aufgaben entsprechend sind 
geeignete Formen der Beurteilung einzu-
setzen:

Beobachtungen sowie unmittelbare  >

Rückmeldungen und Gespräche mit 
den Lernenden, um Lernprozesse und 
den Unterricht optimal zu gestalten;
Lernzielorientierte Kontrollen und Be- >

urteilungen, um den Leistungsstand 
und den Unterrichtserfolg zu ermitteln 
und um Einstufungsentscheide zu un-
terstützen.

Dabei richtet sich die Beurteilung der 
Schülerinnen und Schüler nicht nur auf 
messbare Fertigkeiten, sondern auch auf 
komplexe Fähigkeiten aus.

Als Gesamtbeurteilung ist sie Grundla-
ge für Schullaufbahnentscheide und be-
rücksichtigt dabei auch das Arbeits- und 
Lernverhalten, das Sozialverhalten, eine 
allfällige Mehrsprachigkeit der Schüle-
rinnen und Schüler, deren Neigungen und 
Begabungen sowie ihren persönlichen 
Entwicklungsstand. Auch Informationen 
aus Gesprächen mit den Eltern oder ge-
gebenenfalls mit Fachleuten werden ein-
bezogen.

Die Beurteilung soll den Schülerinnen und 
Schülern helfen, Selbstvertrauen und Ver-
trauen in ihr Können und in ihre Leistungs-
fähigkeit zu gewinnen, und sie befähigen, 
in zunehmendem Masse sich selbst zu 
beurteilen.

Abschliessender Hinweis

Die in dieser Broschüre erwähnten For-
mulare und Dokumente befinden sich 
samt weiteren Informationen zur Schüler-
beurteilung, zu Noten und Zeugnissen, 
auf der Website des Volksschulamtes der 
Bildungsdirektion:

www.volksschulamt.zh.ch






